
hPh (2020) 154—199 DO  b 10.23769/thph-95-2020-007

Gründe un göttliches Belieben
VON (.HRI HALBIG

Es vehört den Kernannahmen des Theismus, dass (zott ın seinem
Handeln vollkommen treı 1IST Dies beinhaltet CLWAa, dass sowohl Schöpfung
w1e€e Erlösung als Ergebnıis treıen yöttlichen Handelns aufgefasst werden
nıchts Außeres un: auch nıcht das eigene Wesen zwıngen (Jott dazu, über-
haupt Nıcht-Göttliches schatfen oder die vefallene Schöpfung
durch Inkarnatıiıon erlösen. ehr och (Jott 1St ach theistischer Aut-
fassung nıcht 1Ur treı,| sondern souveran; (Jott 1St der Herr. Dass die ımmer
extensivere Deutung der yöttlichen Souveränıtät 1mM spätmıittelalterlichen
Nominalısmus einer Gegenbewegung veführt hat, die den nomıinalısti-
schen „Wıillkürgott“, der etiw2a auch Normen der Moral beliebig veraändern
kann, ZUgUNSIEN einer nıcht-theistischen „Legitimität der Neuzeıt“ ans
Blumenberg) verabschiedet, bıldet iıne der ohl einflussreichsten Thesen
zeitgenössıscher Geschichtsphilosophie.“ Unabhängig VOo taktıschen Ver-
auft der Ideen- un: Mentalıtätsgeschichte stellt sıch damıt jedenfalls dıe
rage ach den normatıven Grenzen, aber auch ach den Bedingungen
yöttlicher Freiheıit un! Souveränıtät. Als eın zentraler Cconstramt erwelst
sıch dabei die Bedingung, dass (sJott nıcht blo{fißs Freiheıt 1mM metaphysiıschen
Sınn>? zukommen INUSS, sondern dass ıhm auch mater1a| „ 5OINEC leeway
tree agent”“ verbleiben INuUSS Wenn vöttliches Handeln sıch etiw2 restlos ALLS

den vöttliıchen Vollkommenheiten ergeben würde, dann INa dies mıt der
Zuschreibung metaphysıscher Freiheıit kompatıbel cseın ottwırd Ja durch
nıchts Außeres testgelegt), VOo einer Souveränıtät (sJottes könnte jedentalls
nıcht länger yvesprochen werden. och W1€e lassen sıch Inhalt un: Umfang
des yöttliıchen Beliebens (hıer als deutsches Aquivalent dem englischen
Begriff discretion verwendet) als Mınımalbedingung für yöttliche SOouve-
räanıtät testlegen?

Zum Problem der Freiheıt (jOottes vel eintührend Rowe, Dıyvyıne Freedom 007), In The
Stantord Encyclopedia of Phılosophy (https://plato.stantord.edu/archives/fall2008/entries/
dıyıne-freedom: etzter Zuegriftf: 16.03.2020).

Vel Blumenberg, Di1e Legıtimität der Neuzeıt, Franktfurt 1966 Fuür eiıne krıt1i-
sche Ausemandersetzung m ıt Blumenbergs Deutung des Nominalısmus vel Flasch, Hans
Blumenberg. Phılosoph ın Deutschland. Die Jahre —1 Franktfurt 2017, 504+% und
510—-517, SOW1E Honnefelder, Siäkularıtät Un Moaoderne 1 philosophıschen Diıskurs. IDIE
rage ach dem rsprung, der Bedeutung un der Legıtimıität des säkularen Verständnisses
V} Vernunit und Freiheıt, 1n Gabriel/Ch. Horn Hyg.), Säkularıtät und Moderne, Freiburg
ı. Br./München 2016, 1/—55

/Zu den Implikaten yöttlıcher Freiheıt vel Senor, Detending Divine Freedom, ın Oxtord
Studies ın Phılosophy of Relıigion 1685—195, SO WI1e eannn (Hy.), Tree Wl and
Classıcal Theısm. The Sıgynificance f Freedom ın Pertect Being Theology, New ork 2017,
1351—1/72

Leftow, Iwo Pıctures of Dıvyıne Choice, In COannn (Hg.), Tree W ıll an Classıcal
Theısm, 152—-17/2, 1er 1572
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Gründe und göttliches Belieben

Von Christoph Halbig

0. Es gehört zu den Kernannahmen des Theismus, dass Gott in seinem 
Handeln vollkommen frei ist. Dies beinhaltet etwa, dass sowohl Schöpfung 
wie Erlösung als Ergebnis freien göttlichen Handelns aufgefasst werden – 
nichts Äußeres und auch nicht das eigene Wesen zwingen Gott dazu, über-
haupt etwas Nicht-Göttliches zu schaffen oder die gefallene Schöpfung 
durch Inkarnation zu erlösen. Mehr noch: Gott ist nach theistischer Auf-
fassung nicht nur frei,1 sondern souverän; Gott ist der Herr. Dass die immer 
extensivere Deutung der göttlichen Souveränität im spätmittelalterlichen 
Nominalismus zu einer Gegenbewegung geführt hat, die den nominalisti-
schen „Willkürgott“, der etwa auch Normen der Moral beliebig verändern 
kann, zugunsten einer nicht-theistischen „Legitimität der Neuzeit“ (Hans 
Blumenberg) verabschiedet, bildet eine der wohl einflussreichsten Thesen 
zeitgenössischer Geschichtsphilosophie.2 Unabhängig vom faktischen Ver-
lauf der Ideen- und Mentalitätsgeschichte stellt sich damit jedenfalls die 
Frage nach den normativen Grenzen, aber auch nach den Bedingungen 
göttlicher Freiheit und Souveränität. Als ein zentraler constraint erweist 
sich dabei die Bedingung, dass Gott nicht bloß Freiheit im metaphysischen 
Sinn3 zukommen muss, sondern dass ihm auch material „some leeway as a 
free agent“4 verbleiben muss. Wenn göttliches Handeln sich etwa restlos aus 
den göttlichen Vollkommenheiten ergeben würde, dann mag dies mit der 
Zuschreibung metaphysischer Freiheit kompatibel sein (Gott wird ja durch 
nichts Äußeres festgelegt), von einer Souveränität Gottes könnte jedenfalls 
nicht länger gesprochen werden. Doch wie lassen sich Inhalt und Umfang 
des göttlichen Beliebens (hier als deutsches Äquivalent zu dem englischen 
Begriff discretion verwendet) als Minimalbedingung für göttliche Souve-
ränität festlegen?

1 Zum Problem der Freiheit Gottes vgl. einführend W.  Rowe, Divine Freedom (2007), in: The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy (https://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/
divine-freedom; letzter Zugriff: 16.03.2020).

2 Vgl. H.  Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt a. M. 1966. Für eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit Blumenbergs Deutung des Nominalismus vgl. K. Flasch, Hans 
Blumenberg. Philosoph in Deutschland. Die Jahre 1945–1966, Frankfurt a. M. 2017, 504 f. und 
510–517, sowie L. Honnefelder, Säkularität und Moderne im philosophischen Diskurs. Die 
Frage nach dem Ursprung, der Bedeutung und der Legitimität des säkularen Verständnisses 
von Vernunft und Freiheit, in: K. Gabriel/Ch. Horn (Hgg.), Säkularität und Moderne, Freiburg 
i. Br./München 2016, 17–35.

3 Zu den Implikaten göttlicher Freiheit vgl. Th.  Senor, Defending Divine Freedom, in: Oxford 
Studies in Philosophy of Religion 1 (2008) 168–195, sowie H. J.  McCann (Hg.), Free Will and 
Classical Theism. The Significance of Freedom in Perfect Being Theology, New York 2017, 
131–172.

4 B.  Leftow, Two Pictures of Divine Choice, in: McCann (Hg.), Free Will and Classical 
Theism, 152–172, hier 152.
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Unter den aANSONSTEN galnz heterogenen Beiträgen ZUr Beantwortung dieser
rage 1ın der reliıg1onsphilosophischen Debatte der etzten Jahre zeichnet
sıch eın methodologischer Irend ab, den INa  - als „rationalıtätstheoretische
Wende“ bezeichnen könnte. IDIE rage ach den normatıven Gründen, die
für (Jott bestehen, und deren deontischen Status erganzt nıcht blo{i$ die
vertirauten Fragen ach dessen metaphysiıschen Attrıbuten, sondern tührt
nıcht zuletzt auch ZU Reinterpretation dieser Attrıbute.® Das Problem
des vöttliıchen Beliebens lässt sıch 1n einem solchen Rahmen als die rage
retormulıeren, o b tür (Jott ZuLE Gründe z1bt, die ıhm 1ne bestimmte
Handlungsweise nahetlegen, ohne ine solche Handlungsweise ın einer
WeIise verlangen, die beı einer Unterlassung dieser Handlungsweıse per
ımpossıbile den Vorwurt VOoO  am mangelnder Rationalıtät (Jott begründen
wuüuürden. Dass für Menschen einen solchen normatıven Spielraum x1Dt,°
erscheıint als aum bestreıten. Wer sıch tragt, b heute Abend den

Roman VOo Jennifer Fgan lesen oder leber 1Ns Schauspielhaus vehen
soll, 1ne vielgelobte Inszenierung sehen, dem, scheint C wırd
rational keıne Entscheidung 1n die 1ne oder andere Rıchtung abverlangt.
Fur beıide Optionen sprechen QuLE Gründe; wotür S1€e siıch entscheıdet, steht
1er 1mM Belieben der Handelnden.

Mıt einer Orientierung Gründen als Leitkategorie vollzieht die rel1ı-
Zz10nsphilosophische Debatte dieser Stelle 1ne Entwicklung nach, die die
praktısche Philosophie Nalı den I0er Jahren des etzten Jahrhunderts epragt
hat D1e Kategorie normatıver Gründe erscheıint dort vielen Philosophen als
Schlüssel ZUT Klärung grundlegender Fragen der Wert- un Normatıvıtäts-
theorle. Auft die Gründe tür diese Entwicklung annn ıch 1mM Rahmen dieses
Beıtrags nıcht weıter eingehen, hingewıiesen Nal 1Ur (1) auf die metaphysısche
Sparsamkeıt der Kategorie der Gründe (etwa 1mM Vergleich Werten, die
deutlich schwerer 1 einem ınsbesondere naturalıstisch verstandenen —fur
nılure of the UNILVDEYSE Mackıe] unterzubringen sınd) iın Verbindung mıiıt
deren ontologischer Unangreitbarkeıt, ll INa  an sıch 1n keinen performatıven
Wıderspruch verstricken (mıt Gründen die Ex1istenz VOo Gründen
argumentieren), un (11) aut die Fıgnung VOo Gründen als tundamentaler
Kategorie, mıt deren Hılfe siıch andere Kategorien W1€e eiwa Werte (zum
Beıispiel über einen SOgENANNLEN buck-passıng ACCOLUNLT of valnue') erfolg-

SO schlägt eLwAa Mark Murphy VOTL, moralısche Gutheıt iıhrerselts als eiıne Dımension praktı-
scher Ratıionalıtät verstehen: being morally rood 15 Dartı of being perfectly practically
rational agent” (M. Murphy, Od’s (Iwn Ethıics. Norms ot Dıvyıne Agency and the Argument
trom Evıl, Oxtord 2017, 65)

Joseph Raz eLwa spricht In diesem Zusammenhang V „NOormatıve latıtude“ J. KaZ, Enga-
Z1ng Reasoan. (In the Theory of Value and Actıon, Oxtord 1999, 105).

Fur eiıne klassısche Formulierung des Duck-Passing BPA) f value vel
Scanlon, What We ()we FEach Other, Cambridge 1998, —1 ZULI Dıiskussion

den BPAÄ vel. J. AanCY, Should We ass the Buck?, 1n () Hear (Hyı.), Philosophy, the (z00d,
the True, and the Beautıiftul, Cambridge 2000, 159—1/3; YLSP, Value, KReasons and the StErucG-
LUre of Justification. How Avoıd Passıng the Buck, 1n Analysıs 65 80—8D; Iieuer,
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Unter den ansonsten ganz heterogenen Beiträgen zur Beantwortung dieser 
Frage in der religionsphilosophischen Debatte der letzten Jahre zeichnet 
sich ein methodologischer Trend ab, den man als „rationalitätstheoretische 
Wende“ bezeichnen könnte. Die Frage nach den normativen Gründen, die 
für Gott bestehen, und deren deontischen Status ergänzt nicht bloß die 
vertrauten Fragen nach dessen metaphysischen Attributen, sondern führt 
nicht zuletzt auch zur Reinterpretation dieser Attribute.5 Das Problem 
des göttlichen Beliebens lässt sich in einem solchen Rahmen als die Frage 
reformulieren, ob es für Gott gute Gründe gibt, die ihm eine bestimmte 
Handlungsweise nahelegen, ohne eine solche Handlungsweise in einer 
Weise zu verlangen, die bei einer Unterlassung dieser Handlungsweise per 
impossibile den Vorwurf von mangelnder Rationalität gegen Gott begründen 
würden. Dass es für Menschen einen solchen normativen Spielraum gibt,6 
erscheint als kaum zu bestreiten. Wer sich fragt, ob er heute Abend den 
neuen Roman von Jennifer Egan lesen oder lieber ins Schauspielhaus gehen 
soll, um eine vielgelobte Inszenierung zu sehen, dem, so scheint es, wird 
rational keine Entscheidung in die eine oder andere Richtung abverlangt. 
Für beide Optionen sprechen gute Gründe; wofür sie sich entscheidet, steht 
hier im Belieben der Handelnden. 

Mit einer Orientierung an Gründen als Leitkategorie vollzieht die reli-
gionsphilosophische Debatte an dieser Stelle eine Entwicklung nach, die die 
praktische Philosophie seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts geprägt 
hat: Die Kategorie normativer Gründe erscheint dort vielen Philosophen als 
Schlüssel zur Klärung grundlegender Fragen der Wert- und Normativitäts-
theorie. Auf die Gründe für diese Entwicklung kann ich im Rahmen dieses 
Beitrags nicht weiter eingehen, hingewiesen sei nur (i) auf die metaphysische 
Sparsamkeit der Kategorie der Gründe (etwa im Vergleich zu Werten, die 
deutlich schwerer in einem – insbesondere naturalistisch verstandenen – fur-
niture of the universe [John Mackie] unterzubringen sind) in Verbindung mit 
deren ontologischer Unangreifbarkeit, will man sich in keinen performativen 
Widerspruch verstricken (mit Gründen gegen die Existenz von Gründen 
argumentieren), und (ii) auf die Eignung von Gründen als fundamentaler 
Kategorie, mit deren Hilfe sich andere Kategorien wie etwa Werte (zum 
Beispiel über einen sogenannten buck-passing account of value7) erfolg-

5 So schlägt etwa Mark Murphy vor, moralische Gutheit ihrerseits als eine Dimension prakti-
scher Rationalität zu verstehen: „[…] being morally good is part of being a perfectly practically 
rational agent“ (M. C.  Murphy, God’s Own Ethics. Norms of Divine Agency and the Argument 
from Evil, Oxford 2017, 65).

6 Joseph Raz etwa spricht in diesem Zusammenhang von „normative latitude“ (J. Raz, Enga-
ging Reason. On the Theory of Value and Action, Oxford 1999, 105).

7 Für eine klassische Formulierung des buck-passing accounts (=  BPA) of value vgl. 
T. M.  Scanlon, What We Owe to Each Other, Cambridge 1998, 95–100; zur Diskussion um 
den BPA vgl. J. Dancy, Should We Pass the Buck?, in: A. O’Hear (Hg.), Philosophy, the Good, 
the True, and the Beautiful, Cambridge 2000, 159–173; R. Crisp, Value, Reasons and the Struc-
ture of Justification. How to Avoid Passing the Buck, in: Analysis 65 (2005) 80–85; U. Heuer, 
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reich rekonstruleren lassen. IDIE reliıg10onsphilosophiısche Aneıgnung dieser
Debatten der praktischen Philosophie mıt Blick aut das Problem vöttliıchen
Beliebens erfolgt ındes bıslang aut 5aNz unterschiedlichen Ebenen, deren
Verhältnis zueiınander weıthın klärungsbedürftig bleibt. Das zentrale Z1ıel
me1lnes Beıtrags esteht 1U darın, einen Vorschlag unterbreıten, welche
Ebenen 1n diesem Zusammenhang unterscheıiden sind, un diese Ebenen
ın einen Zusammenhang bringen, der dıie sachliche Struktur der 1er

klärenden Fragen sichtbar macht. Allerdings werde ıch miıch nıcht aut
blo{fi taxonomıiısche Fragen beschränken können; meın Strukturierungsvor-
schlag veht einher mıt Hınwelsen aut die Motivationen un: Beweıslasten,
die mıt den jeweıligen Theorieoptionen verbunden sind. 1ne Lösung des
Problems yöttliıchen Beliebens INuUS$S treılıch außerhalb der (Gsrenzen dieses
Beıtrags bleiben; neben der Beförderung eines besseren Verständnisses des
Problems celbst mochte ıch ındes zusätzlıch aut methodologischer Ebene die
Leistungstfähigkeit der Kategorie normatıver Gründe beli der Bewältigung
des ENANNLEN relıg1onsphilosophischen Problems erproben.

Im ersten un längsten Teıil me1lnes Beıtrags werde ıch VOTL diesem Hın-
tergrund tünf yrundlegende Weıchenstellungen unterscheıden, deren Ver-
hältnıs zueiınander prüfen SOWI1e der rage nachgehen, welche Perspektiven
für das Verständnıis yöttlichen Belıebens sıch auf den Jjeweıligen Ebenen
eröffnen, aber auch aut die Probleme hinweısen, die damıt jJeweıls eiınher-
vehen könnten. In einem kürzeren zweıten Teıl mochte ıch dann wenı1gstens
ein1ge Hınwelse veben, welche mater1alen Gesichtspunkte iınsbesondere
moralıscher Normatıivıtät dem Versuch 1mM Wege stehen könnten, tür (sJott
über die Kategorie rechtfertigender beziehungsweilse empfehlender Gründe
einen analogen Spielraum schaften, w1e€e tür das menschliche Belieben

bestehen scheınt. Abschliefend werden dann ın orm eines knappen
Ausblicks ein1ıge zentrale Ergebnisse testzuhalten un zugleich urz aut die
(srenzen des gründe-zentrierten Zugangs ZU. Problem yöttlichen Beliebens
hinzuwelsen se1In.

Wıe auch ımmer die yöttliche Freiheıt 1mM Einzelnen verstehen 1St,
S1€e scheıint zumındest beinhalten, dass (Jott eın rationaler Akteur 1St, der
sıch ach Gründen richtet.® IDIE Plausibilität dieser These erg1ıbt sıch
ınsbesondere ALULLS der Frage, welche anderen Faktoren als QuLE Gründe denn
aut (Jottes Handeln Einfluss nehmen könnten. Kandıdaten dafür w1e€e etiw2a
TIriebe oder Leidenschatten scheinen näamlıch (jottes Freiheıit 1 iınakzeptab-

Beyond rong Reasons. The Buck-Passıng CCOUNLT of Value, 1n Brady (He.), New Waves
ın Metaethics, London 2011, 166 —1854

Der 1m Folgenden zugrunde velegte Gottesbegriff 1St. der der theistischen Religionen, w 1€e
ın der metaphysıschen Tradıtion insbesondere durch dıe Zuschreibung V Vollkommen-

heıten w 1€e Allmacht, Allgüte, Allwıssen philosophisch expliziert wurde. Alltallıge Pannungen
zwıschen dem „Crott Isaaks, Abrahams und Jakobs“ eınerseılts, dem „Crott der Philosophen“
1m Sınne einer ölchen Anselm’schen perfect being theology andererselts werden, sofern S1€e für
dıe tolgende Argumentatıon relevant werden sollten, explizıt benannt.
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reich rekonstruieren lassen. Die religionsphilosophische Aneignung dieser 
Debatten der praktischen Philosophie mit Blick auf das Problem göttlichen 
Beliebens erfolgt indes bislang auf ganz unterschiedlichen Ebenen, deren 
Verhältnis zueinander weithin klärungsbedürftig bleibt. Das zentrale Ziel 
meines Beitrags besteht nun darin, einen Vorschlag zu unterbreiten, welche 
Ebenen in diesem Zusammenhang zu unterscheiden sind, und diese Ebenen 
in einen Zusammenhang zu bringen, der die sachliche Struktur der hier 
zu klärenden Fragen sichtbar macht. Allerdings werde ich mich nicht auf 
bloß taxonomische Fragen beschränken können; mein Strukturierungsvor-
schlag geht einher mit Hinweisen auf die Motivationen und Beweislasten, 
die mit den jeweiligen Theorieoptionen verbunden sind. Eine Lösung des 
Problems göttlichen Beliebens muss freilich außerhalb der Grenzen dieses 
Beitrags bleiben; neben der Beförderung eines besseren Verständnisses des 
Problems selbst möchte ich indes zusätzlich auf methodologischer Ebene die 
Leistungsfähigkeit der Kategorie normativer Gründe bei der Bewältigung 
des genannten religionsphilosophischen Problems erproben. 

Im ersten und längsten Teil meines Beitrags werde ich vor diesem Hin-
tergrund fünf grundlegende Weichenstellungen unterscheiden, deren Ver-
hältnis zueinander prüfen sowie der Frage nachgehen, welche Perspektiven 
für das Verständnis göttlichen Beliebens sich auf den jeweiligen Ebenen 
eröffnen, aber auch auf die Probleme hinweisen, die damit jeweils einher-
gehen könnten. In einem kürzeren zweiten Teil möchte ich dann wenigstens 
einige Hinweise geben, welche materialen Gesichtspunkte insbesondere 
moralischer Normativität dem Versuch im Wege stehen könnten, für Gott 
über die Kategorie rechtfertigender beziehungsweise empfehlender Gründe 
einen analogen Spielraum zu schaffen, wie er für das menschliche Belieben 
zu bestehen scheint. Abschließend werden dann in Form eines knappen 
Ausblicks einige zentrale Ergebnisse festzuhalten und zugleich kurz auf die 
Grenzen des gründe-zentrierten Zugangs zum Problem göttlichen Beliebens 
hinzuweisen sein. 

1. Wie auch immer die göttliche Freiheit im Einzelnen zu verstehen ist, 
sie scheint zumindest zu beinhalten, dass Gott ein rationaler Akteur ist, der 
sich nach guten Gründen richtet.8 Die Plausibilität dieser These ergibt sich 
insbesondere aus der Frage, welche anderen Faktoren als gute Gründe denn 
auf Gottes Handeln Einfluss nehmen könnten. Kandidaten dafür wie etwa 
Triebe oder Leidenschaften scheinen nämlich Gottes Freiheit in inakzeptab-

Beyond Wrong Reasons. The Buck-Passing Account of Value, in: M.  Brady (Hg.), New Waves 
in Metaethics, London 2011, 166–184.

8 Der im Folgenden zugrunde gelegte Gottesbegriff ist der der theistischen Religionen, wie 
er in der metaphysischen Tradition insbesondere durch die Zuschreibung von Vollkommen-
heiten wie Allmacht, Allgüte, Allwissen philosophisch expliziert wurde. Allfällige Spannungen 
zwischen dem „Gott Isaaks, Abrahams und Jakobs“ einerseits, dem „Gott der Philosophen“ 
im Sinne einer solchen Anselm’schen perfect being theology andererseits werden, sofern sie für 
die folgende Argumentation relevant werden sollten, explizit benannt. 
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ler \We1ise WTr nıcht VOo aufßen, aber eben VOo iınnen einzuschränken. W/i@e
bereıts Leıibniz bündıg tormulıiert: „Dieu seu] est parfaıtement lıbre, el
les esprıits Crees le SONLT qu ä INESUTE qu’ıls SONLT dessus des pass1ıons.”

1.1 Die entsprechende Intultion wırd durch die tolgende These VOoO ark
Murphy explizıt vemacht:

„JIf O1lC 15 perfectly rational an perifectly iree, then ı+ necessarıly ()I1L (‘ps’ then
10necessarıly ()I1L has dec1isıve 1C45SOI1

Zu beachten bleibt hier, dass die Notwendigkeıt ınnerhal des Konditionals
angesiedelt ISt Die T hese beinhaltet nıcht CLWA, dass eın solches vollkomme-
165 Wesen notwendig ALULLS decisive TEANOTIN heraus handelt, sondern lediglich,
dass, sofern notwendig handelt, sıch diese Notwendigkeıt ALULLS decisıive
TEASNOFES ergıbt und eben AULS nıchts anderem WI1€e A oder ırrationalen Impulsen.
Welche Gründe sollte eın vollkommen rationales Wesen auch haben können,
Gründen, die Ga Voraussetzung Ja zwıngend sınd, zuwıderzuhandeln?

Hıer bleibt aber zweilerle1 testzuhalten: Erstens trıttt (Th-1) keine Aussagen
über die Quellen VO  am Gründen für (jott (sıehe 1.2) Und zweıltens trıtft
Th-1 keıne Aussage darüber, ob (Jottes Handeln durchweg VOo zwıngen-
den Gründen bestimmt wırd oder ob Fälle veben kann, die ınsotern dem
Belieben unterliegen, als sıch keıne der vorliegenden Handlungsoptionen
als rational zwıngend erwelst (sıehe 1.3)

Mıt Blick aut den ersten der beıden verade ENANNLEN Gesichtspunkte
esteht die Möglıichkeıt, a-rationale Faktoren iınnerhalb (sJottes ıhrerseılts
als Quelle Gründe betrachten. Sotfern diese Faktoren nıcht Als
solche ın nıcht-normativer \Weise aut (Jott Einfluss nehmen, sondern eben
insofern, als sıch IN ıhnen ZuLE Gründe ableıten, liefßen sıch Bedenken w1e€e
die VOo Leıibniz veäußerten 1n ezug aut 1ne drohende Einschränkung der
vöttliıchen Freiheıt VOo iınnen ausraumen. IDIE vekennzeichnete Option
wırd eiw2a1a VOo Brıan Leftow ergriffen, WEln dafür argumentiert, dass
der all-things-considered-Grund tür Gott, eın bestimmtes Geschöpft aller-
ersti schafften, ın der Verbindung Zzweler unabhängiger Gründe
bestünde, namlıch darın, dass verdıent, veschaffen werden, un dass
eın „diıvıne lıkıng 11 vegenüber und eben nıcht vegenüber L, der nıcht
mınder verdienen MMAaS, veschaffen werden, aber ungeschaffen bleibt)
vorliegt. (GGenauso, W1€e einen Grund dafür darstellt, sıch für 1ne
bestimmte E1issorte entscheiden, dass INa  - eben diese Sorte MAas, sind
tür Lettow auch die yöttliıchen Vorlieben legıtime Quellen VOo Gründen.
Solche Gründe stellen ıhm zufolge die vöttliche Ratıionalıtät nıcht 1Ur nıcht
1n Frage, S1€e steigern S1€e Önoch: Be1l Fiällen VOo normatıvem Gleichstand
(also Szenarıen W1€e die, mıt denen siıch Burıiıdans Esel kontrontiert sıeht)

Leibniz, Nouveaux Essals SI l’entendement humaın, ın Ders., Philosophische
Schritten. Band G, Berlın 1962, 175

10 Murphy, od’s ()wn Ethics,
Leftow, TIwo Pıctures, 159
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ler Weise zwar nicht von außen, aber eben von innen einzuschränken. Wie 
bereits Leibniz bündig formuliert: „Dieu seul est parfaitement libre, et […] 
les esprits créés ne le sont qu’à mesure qu’ils sont au dessus des passions.“9 

1.1 Die entsprechende Intuition wird durch die folgende These von Mark 
Murphy explizit gemacht: 

(Th-1) „If one is perfectly rational and perfectly free, then if necessarily one φs, then 
necessarily one has decisive reason to φ.“10

Zu beachten bleibt hier, dass die Notwendigkeit innerhalb des Konditionals 
angesiedelt ist. Die These beinhaltet nicht etwa, dass ein solches vollkomme-
nes Wesen notwendig aus decisive reasons heraus handelt, sondern lediglich, 
dass, sofern es notwendig handelt, sich diese Notwendigkeit aus decisive 
reasons ergibt und eben aus nichts anderem wie a- oder irrationalen Impulsen. 
Welche Gründe sollte ein vollkommen rationales Wesen auch haben können, 
Gründen, die qua Voraussetzung ja zwingend sind, zuwiderzuhandeln?

Hier bleibt aber zweierlei festzuhalten: Erstens trifft (Th-1) keine Aussagen 
über die Quellen von guten Gründen für Gott (siehe 1.2). Und zweitens trifft 
(Th-1) keine Aussage darüber, ob Gottes Handeln durchweg von zwingen-
den Gründen bestimmt wird oder ob es Fälle geben kann, die insofern dem 
Belieben unterliegen, als sich keine der vorliegenden Handlungsoptionen 
als rational zwingend erweist (siehe 1.3).

1.2 Mit Blick auf den ersten der beiden gerade genannten Gesichtspunkte 
besteht die Möglichkeit, a-rationale Faktoren innerhalb Gottes ihrerseits 
als Quelle guter Gründe zu betrachten. Sofern diese Faktoren nicht als 
solche in nicht-normativer Weise auf Gott Einfluss nehmen, sondern eben 
insofern, als sich aus ihnen gute Gründe ableiten, ließen sich Bedenken wie 
die von Leibniz geäußerten in Bezug auf eine drohende Einschränkung der 
göttlichen Freiheit von innen ausräumen. Die so gekennzeichnete Option 
wird etwa von Brian Leftow ergriffen, wenn er dafür argumentiert, dass 
der all-things-considered-Grund für Gott, ein bestimmtes Geschöpf x aller-
erst zu schaffen, in der Verbindung zweier unabhängiger guter Gründe 
bestünde, nämlich darin, dass x es verdient, geschaffen zu werden, und dass 
ein „divine liking“11 gegenüber x (und eben nicht gegenüber z, der es nicht 
minder verdienen mag, geschaffen zu werden, aber ungeschaffen bleibt) 
vorliegt. Genauso, wie es einen guten Grund dafür darstellt, sich für eine 
bestimmte Eissorte zu entscheiden, dass man eben diese Sorte mag, sind 
für Leftow auch die göttlichen Vorlieben legitime Quellen von Gründen. 
Solche Gründe stellen ihm zufolge die göttliche Rationalität nicht nur nicht 
in Frage, sie steigern sie sogar noch: Bei Fällen von normativem Gleichstand 
(also Szenarien wie die, mit denen sich Buridans Esel konfrontiert sieht) 

9 G.  W.   Leibniz, Nouveaux Essais sur l’entendement humain, in: Ders., Philosophische 
Schriften. Band 6, Berlin 1962, 175.

10 Murphy, God’s Own Ethics, 27. 
11 Leftow, Two Pictures, 159. 
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ermöglıchten die vöttlichen Vorlieben 1ne rationale, nıcht blofii wıillkürliche
Entscheidung der Esel sollte vernünftigerweıse den Heuhauten vorzıehen,
den mag); außerdem cstelle die Fähigkeıt ZUuU  — Kultivierung persönlıcher
Vorlieben celber einen Zuwachs Vollkommenheıt dar

uch WE 1ne solche Position zumındest durch wichtige Merkmale
des bıblischen Gottesbildes gestutzt werden scheint,!* bleibt doch das
Problem, dass 1er vOrausgeSeIZL wiırd, dass a-rationalen Faktoren ın (Jott
tatsäiächlich normatıve Kratt zukommt. Dieses Problem wırd UINLSO dring-
lıcher, WE interne, a-rationale Faktoren nıcht 11UT als Quelle Gründe
zugelassen werden, sondern ach ıhrem normatıven Gewicht vefragt wiırd:
Kann eti wa 1ne ıhrerselts a-rational vegebene, leidenschaftliche Liebe (30t-
tes ıhm einen hınreichend starken Grund veben, eın olk w1e€e Israel einem
anderen, eventuell würdigeren olk vorzuziehen? iıne Entschärfung des
Problems wuürde sıch ergeben, WE die Entfaltung des normatıven Gewichts
interner Faktoren die Bedingung einer rationalen Unterbestimmung der
Entscheidung durch Faktoren anderer Art geknüpft bliebe (also die Liebe
(sJottes bei gleicher Würdigkeıt den Ausschlag veben dürfte). 1ne solche
Einschränkung der normatıven Wirksamkeit auf Fiälle VO Gleichstand
erscheint jedoch als Ad hoc Warum sollte die yöttliche Leidenschaft nıcht
VOo vornhereın ın die Gewichtung einbezogen werden, dass der Gleich-
stand arl nıcht erst entstünde, den S1e dann Leftow zufolge rational
autzulösen erlauben wüuürde?

1.3 Unabhängig VO der rage a-rationaler Faktoren ın (sJott celbst als
Quelle normatıver Gründe lässt Th-1 dıie Möglichkeıit offen, dass sıch
adurch eın Spielraum tür yöttliıches Belieben eröftnen könnte, dass WTr

ZuULE Gründe für Handlungsoptionen vorliegen, aber keine zwıngenden
Gründe tür 1ne VOo ıhnen. Ratıionalıtät als yöttliche Vollkommenheıt VOCI-

langt namlıch recht verstanden VOo (sJott nıcht, ALLS zwingenden Gründen
handeln, W alnlıllı ımmer handelt. Es genugt, WE (sJott ALLS addäquaten

Gründen handelt. Die hiıer einschlägige Bedingung hat Joseph Raz mıiıt Blick
aut menschliches Handeln w1e€e tolgt tormuliert:

T’h-2) „I'he reason(s) tor actıon 15 are) adequate , zıven how thıngs aIC, IT 15
intellıgıble aM NOL IL  9 iırrational, unreasonable that O1lC performs the actıon
tor that those) reason(s).  <15

Wenn (Jott ALULLS solchen adäquaten Gründen heraus handelt, etiwa weıl schlicht
keiıne zwıngenden Gründe vorliegen, die ın der Tat talsch un! ırrational
machen würden, ıhnen nıcht tolgen, handelt WTr nıcht mıt Notwen-
dıgkeıt un: eshalb eroöffnet sıch 1er eın Spielraum tür se1ın Belieben

12 Leftow selbst verwelst eLwAa auf das normatıve Gewiıcht der Liebe (zottes Israel, dıe
ausdrücklich nıcht durch posıtıve Eigenschaften Israels verechttertigt werden könne, dıe eıne
olche Liebe ZULI ANSCIHNESSCHEN Reaktıon (zottes machen würden: vel eb. 166 erwels

auf Hos 1,
12 KAaZ, Engagıng Keason, 46
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ermöglichten die göttlichen Vorlieben eine rationale, nicht bloß willkürliche 
Entscheidung (der Esel sollte vernünftigerweise den Heuhaufen vorziehen, 
den er mag); außerdem stelle die Fähigkeit zur Kultivierung persönlicher 
Vorlieben selber einen Zuwachs an Vollkommenheit dar. 

Auch wenn eine solche Position zumindest durch wichtige Merkmale 
des biblischen Gottesbildes gestützt zu werden scheint,12 bleibt doch das 
Problem, dass hier vorausgesetzt wird, dass a-rationalen Faktoren in Gott 
tatsächlich normative Kraft zukommt. Dieses Problem wird umso dring-
licher, wenn interne, a-rationale Faktoren nicht nur als Quelle guter Gründe 
zugelassen werden, sondern nach ihrem normativen Gewicht gefragt wird: 
Kann etwa eine ihrerseits a-rational gegebene, leidenschaftliche Liebe Got-
tes ihm einen hinreichend starken Grund geben, ein Volk wie Israel einem 
anderen, eventuell würdigeren Volk vorzuziehen? Eine Entschärfung des 
Problems würde sich ergeben, wenn die Entfaltung des normativen Gewichts 
interner Faktoren an die Bedingung einer rationalen Unterbestimmung der 
Entscheidung durch Faktoren anderer Art geknüpft bliebe (also die Liebe 
Gottes bei gleicher Würdigkeit den Ausschlag geben dürfte). Eine solche 
Einschränkung der normativen Wirksamkeit auf Fälle von Gleichstand 
erscheint jedoch als ad hoc: Warum sollte die göttliche Leidenschaft nicht 
von vornherein in die Gewichtung einbezogen werden, so dass der Gleich-
stand gar nicht erst entstünde, den sie dann – Leftow zufolge – rational 
aufzulösen erlauben würde?

1.3 Unabhängig von der Frage a-rationaler Faktoren in Gott selbst als 
Quelle normativer Gründe lässt (Th-1) die Möglichkeit offen, dass sich 
dadurch ein Spielraum für göttliches Belieben eröffnen könnte, dass zwar 
gute Gründe für Handlungsoptionen vorliegen, aber keine zwingenden 
Gründe für eine von ihnen. Rationalität als göttliche Vollkommenheit ver-
langt nämlich recht verstanden von Gott nicht, aus zwingenden Gründen 
zu handeln, wann immer er handelt. Es genügt, wenn Gott aus adäquaten 
Gründen handelt. Die hier einschlägige Bedingung hat Joseph Raz mit Blick 
auf menschliches Handeln wie folgt formuliert:

(Th-2) „The reason(s) for an action is (are) adequate if, given how things are, it is 
intelligible and not wrong, irrational, or unreasonable that one performs the action 
for that (those) reason(s).“13

Wenn Gott aus solchen adäquaten Gründen heraus handelt, etwa weil schlicht 
keine zwingenden Gründe vorliegen, die es in der Tat falsch und irrational 
machen würden, ihnen nicht zu folgen, handelt er zwar nicht mit Notwen-
digkeit – und deshalb eröffnet sich hier ein Spielraum für sein Belieben –, 

12 Leftow selbst verweist etwa auf das normative Gewicht der Liebe Gottes zu Israel, die 
ausdrücklich nicht durch positive Eigenschaften Israels gerechtfertigt werden könne, die eine 
solche Liebe zur angemessenen Reaktion Gottes machen würden; vgl. ebd. 166 unter Verweis 
auf Hos 1,2. 

13 Raz, Engaging Reason, 96.
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aber eben nıcht wenıger rational als ın Fällen, zwıngenden Gründen
tolgt. Das Agıeren Bedingungen tehlenden normatıven Zwangs stellt
keinen def17z1enten Modus praktischer Ratıionalıtät dar, sondern 1ne gleich-
berechtigte Dimension derselben. Und umgekehrt ertüllen natürlıch auch
die zwıngenden Gründe VOo Th-1) die Bedingungen für adäquate Gründe:
Es 1STt ımmer einsichtig un: nıcht talsch, ırrational oder unvernünfttig, WI1N-
yenden Gründen tolgen.

Die entscheidende rage 1STt 1U iınwıetern sıch überhaupt plausıble
Kandıdaten für adäquate, aber nıcht zwıingende Gründe angeben lassen.
Dass dies möglıch 1St, legen vertiraute Szenarıen nahe, w1e€e das der eingangs
erwähnten Entscheidung, einen Roman lesen oder 1ne T heater-
inszen1erung besuchen: Fur beıdes scheinen gleichermaßen adäquate
Gründe bestehen, die sıch nıcht wechselseıtig autheben (defeat), ohne
dass möglıch ware, selben Abend beıde Optionen ergreiten. (Jenau
eshalb bleibt dem Beliıeben der jeweıligen Person anheimgestellt, W1€
S1€e rationalerweıse ıhren Abend vestalten mochte. uch für (s3ott oilt, dass

se1ne vollkommene Ratıionalıtät 1n keiner \Weise ın rage stellt, WE

adäquaten Gründen 1mM definiıerten Sınne tolgt un: das eben auch dann,
WE sıch nıcht zwingende handelt. Aus diesem Grund scheıint
M1r 1mM UÜbrigen auch mıt Blick aut die rage ach der Ratıionalıtät (Jottes
gveboten, VO  - der Annahme auszugehen, dass se1n Handeln notwendiıg durch
adäquate Gründe veleitet wırd, ANSTATT eti wa davon sprechen, dass das
LUL, W 4S tun meılsten Grund hat („what He has MOST T[C4ASOIN do ba
Dass namlıch jede yöttliche Handlungsoption, die taktısch ergreıft, durch
einen solchen Superlatıv vedeckt 1St, scheint erstens nıcht zwıngend cseın
(warum sollte nıcht auch tür (s3ott Handlungsoptionen veben, VOo denen
keıne einz1Ige den Superlatıv erfüllt) un zweıtens beruht die Formulierung
aut einem verengtien Verständnıis praktischer Rationalıtät, dem zufolge diese
eben darın esteht herauszufinden, W 4S tun jemand me1lsten Grund
hat, un! dies MzZusetizen

och W1€e 11  U 1St diejenige Spezıies adäquater Gründe, die keıine
zwıngenden Gründe darstellen, iındıyıduleren und welche Binnenstruktur
welst S1€ aut? Prima facıe lıegt nahe, das Vorliegen solcher Gründe Wel
Bedingungen binden, die sıch ALULLS der ın Th-2 ENANNLEN Anforderung
ergeben, dass nıcht talsch, ırrational oder unvernünftig cseın darf, einem
solchen Grund tolgen. Das 1ST aber dann, WE dessen normatıve Kraft
durch einen oder mehrere andere Gründe aufgehoben (defeated) wiırd, also
eti wa dann, WE zwıngende Gründe für 1ne alternatiıve, mı1t der Cr WOSCHILICH

14 Leftow, Iwo Pıctures, 170 Die VLeftow vewählte Formulierung entspricht 1m UÜbrigen
der Kernannahme der V Joseph KRaz SOSCHANNILEN yYationalist conception of Human

ASCHUO'Y, der zufolge paradıgymatısche menschliche Handlungen sıch dadurch auszeichnen, Aass
S1€ der Handelnde 1ım Lichte dessen ergreıft, w as ıhm als dıe jeweıls stärksten CGründe erscheıiınen
(vel. KAaZ, Engagıng Keason, 47)
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aber eben nicht weniger rational als in Fällen, wo er zwingenden Gründen 
folgt. Das Agieren unter Bedingungen fehlenden normativen Zwangs stellt 
keinen defizienten Modus praktischer Rationalität dar, sondern eine gleich-
berechtigte Dimension derselben. Und umgekehrt erfüllen natürlich auch 
die zwingenden Gründe von (Th-1) die Bedingungen für adäquate Gründe: 
Es ist immer einsichtig und nicht falsch, irrational oder unvernünftig, zwin-
genden Gründen zu folgen. 

Die entscheidende Frage ist nun, inwiefern sich überhaupt plausible 
Kandidaten für adäquate, aber nicht zwingende Gründe angeben lassen. 
Dass dies möglich ist, legen vertraute Szenarien nahe, wie das der eingangs 
erwähnten Entscheidung, einen neuen Roman zu lesen oder eine Theater-
inszenierung zu besuchen: Für beides scheinen gleichermaßen adäquate 
Gründe zu bestehen, die sich nicht wechselseitig aufheben (defeat), ohne 
dass es möglich wäre, am selben Abend beide Optionen zu ergreifen. Genau 
deshalb bleibt es dem Belieben der jeweiligen Person anheimgestellt, wie 
sie rationalerweise ihren Abend gestalten möchte. Auch für Gott gilt, dass 
es seine vollkommene Rationalität in keiner Weise in Frage stellt, wenn er 
adäquaten Gründen im definierten Sinne folgt – und das eben auch dann, 
wenn es sich um nicht zwingende handelt. Aus diesem Grund scheint es 
mir im Übrigen auch mit Blick auf die Frage nach der Rationalität Gottes 
geboten, von der Annahme auszugehen, dass sein Handeln notwendig durch 
adäquate Gründe geleitet wird, anstatt etwa davon zu sprechen, dass er das 
tut, was zu tun er am meisten Grund hat („what He has most reason to do“).14 
Dass nämlich jede göttliche Handlungsoption, die er faktisch ergreift, durch 
einen solchen Superlativ gedeckt ist, scheint erstens nicht zwingend zu sein 
(warum sollte es nicht auch für Gott Handlungsoptionen geben, von denen 
keine einzige den Superlativ erfüllt) und zweitens beruht die Formulierung 
auf einem verengten Verständnis praktischer Rationalität, dem zufolge diese 
eben darin besteht herauszufinden, was zu tun jemand am meisten Grund 
hat, und dies umzusetzen. 

1.4 Doch wie genau ist diejenige Spezies adäquater Gründe, die keine 
zwingenden Gründe darstellen, zu individuieren und welche Binnenstruktur 
weist sie auf? Prima facie liegt es nahe, das Vorliegen solcher Gründe an zwei 
Bedingungen zu binden, die sich aus der in (Th-2) genannten Anforderung 
ergeben, dass es nicht falsch, irrational oder unvernünftig sein darf, einem 
solchen Grund zu folgen. Das ist es aber dann, wenn dessen normative Kraft 
durch einen oder mehrere andere Gründe aufgehoben (defeated) wird, also 
etwa dann, wenn zwingende Gründe für eine alternative, mit der erwogenen 

14 Leftow, Two Pictures, 170. Die von Leftow gewählte Formulierung entspricht im Übrigen 
genau der Kernannahme der von Joseph Raz sogenannten rationalist conception of human 
agency, der zufolge paradigmatische menschliche Handlungen sich dadurch auszeichnen, dass 
sie der Handelnde im Lichte dessen ergreift, was ihm als die jeweils stärksten Gründe erscheinen 
(vgl. Raz, Engaging Reason, 47). 
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unvereinbare Handlungsoption sprechen. In We1l Fiällen jedoch scheint eın
solches Unterlauten notwendig unterbleıiben, näamlıch

(1) WEl für die Cr WOSCHECIL Handlungsoptionen gleich starke Gründe
sprechen, oder

(11) wenn tür dıe CI WOSCHCH Handlungsoptionen ınkommensurable
Gründe sprechen.'

Inkommensurabilität lıegt dann VOTVL, WEn die evaluatıven Gesichtspunkte,
die die entsprechenden Gründe bereıtstellen, ın dem Sinne eines veme1nsa-
IHNeN Maf{fistabes ermangeln, als S1€e 1mM Verhältnis zueinander weder besser
och schlechter och gleich ZuL sind.

Joseph Raz etiw2a2 s1ieht den Schlüssel tür eın nıcht-rationalistisches Modell
menschlichen Handelns darın, dass dem Wıllen 1ne VOo der Vernunft
hınreichend unabhängige Raolle beım Zustandekommen VO  am Entscheidungen
ZUwelst, 1n der Annahme, dass WAaTr velegentliche Gleichstände 1mM Sinne
VOo (1), VOT allem aber 1ne Fülle VOo ınkommensurablen Gründen 1mM Sinne
VOoO (11) o1ibt.! Da ınkommensurable Gründe einander als solche verade nıcht
wechselseıtig autfheben können, qualifizieren S1€e siıch weıterhın als adäquate
Gründe tür die entsprechenden, mıteinander unvereinbaren Handlungsop-
t1onen. Fur diese &1bt mıthın adäquate, aber keiıne zwıngenden Gründe.

(1) für (Jott als 1ne allwıissende Person 1ne yrößere oder geringere
Rolle als 1m Fall des Menschen spielen kann, annn hıer nıcht näher diskutiert
werden; aber celbst WEl Bedingungen VOo Alblwissenheit un! damıt
erschöpfender Kenntnıis aller normatıv relevanten Gesichtspunkte un: deren
normatıver Gewichte Gleichstände auttreten würden, bliebe der Spielraum
tür yöttliches Belieben absehbar gering.

Entscheidend erweıtern wuürde der Spielraum sıch hingegen, WEl Raz’
These verbreıteter Inkommensurabilitäten!” eti wa zwıschen SA ZCH AÄArten
VOo Werten zuträte. Ebendies 1St eti wa Brıan Leftow zufolge ın der Tat der
Fall Er nımmt A dass moralısche Werte mıt nıcht-moralischen Werten
ınkommensurabel selen; ob nıcht-moralische Werte wWwI1€e hedoniıische oder
asthetische auch untereinander ınkommensurabel sind, bleıibt bel ıhm offen.!®
ID7E Entscheidung etiwa zwıschen einer Schöpfungsordnung, die hedonische
Unwerte W1€e Schmerzerfahrungen mıiınımıert, adurch aber auch wen1g
Anlass tür die Realisierung moralıscher Werte (etwa Tugenden 1mM Umgang
mıt Le1id W1€e Hıltsbereitschaft, Wohltätigkeit etC.) bietet, un: einer Ord-
NUuNs, die eın höheres Ma{iß solcher Realisierung zulässt, dafür aber den
Preıs zahlt, eın orößeres Ausmalfßi Schmerzerfahrungen ermöglıchen
mussen, betrachtet Lettow der Sache ach als Anwendungsfall VOo (11) Se1

19 SO auch dıe These V KAaZ, Engagıng Keason, U&
16 Raz spricht V „widespread incommensurabılıties of options” (ebd 46).
1/ Fuür krıitische Eiınwände dıe Annahme solch weIlt verbreıteter Inkommensurabiliıtäten

vel. /. Gert, Brute Rationalıty. Normatıvıty and Human Actıion, Cambridge 2004, 102105
13 Vel Leftow, TIwo Pıctures, 169
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unvereinbare Handlungsoption sprechen. In zwei Fällen jedoch scheint ein 
solches Unterlaufen notwendig zu unterbleiben, nämlich 

(i) wenn für die erwogenen Handlungsoptionen gleich starke Gründe 
sprechen, oder

(ii) wenn für die erwogenen Handlungsoptionen inkommensurable 
Gründe sprechen.15 

Inkommensurabilität liegt dann vor, wenn die evaluativen Gesichtspunkte, 
die die entsprechenden Gründe bereitstellen, in dem Sinne eines gemeinsa-
men Maßstabes ermangeln, als sie im Verhältnis zueinander weder besser 
noch schlechter noch gleich gut sind. 

Joseph Raz etwa sieht den Schlüssel für ein nicht-rationalistisches Modell 
menschlichen Handelns darin, dass es dem Willen eine von der Vernunft 
hinreichend unabhängige Rolle beim Zustandekommen von Entscheidungen 
zuweist, in der Annahme, dass es zwar gelegentliche Gleichstände im Sinne 
von (i), vor allem aber eine Fülle von inkommensurablen Gründen im Sinne 
von (ii) gibt.16 Da inkommensurable Gründe einander als solche gerade nicht 
wechselseitig aufheben können, qualifizieren sie sich weiterhin als adäquate 
Gründe für die entsprechenden, miteinander unvereinbaren Handlungsop-
tionen. Für diese gibt es mithin adäquate, aber keine zwingenden Gründe. 

Ob (i) für Gott als eine allwissende Person eine größere oder geringere 
Rolle als im Fall des Menschen spielen kann, kann hier nicht näher diskutiert 
werden; aber selbst wenn unter Bedingungen von Allwissenheit und damit 
erschöpfender Kenntnis aller normativ relevanten Gesichtspunkte und deren 
normativer Gewichte Gleichstände auftreten würden, bliebe der Spielraum 
für göttliches Belieben absehbar gering. 

Entscheidend erweitern würde der Spielraum sich hingegen, wenn Raz’ 
These verbreiteter Inkommensurabilitäten17 etwa zwischen ganzen Arten 
von Werten zuträfe. Ebendies ist etwa Brian Leftow zufolge in der Tat der 
Fall: Er nimmt an, dass moralische Werte mit nicht-moralischen Werten 
inkommensurabel seien; ob nicht-moralische Werte wie hedonische oder 
ästhetische auch untereinander inkommensurabel sind, bleibt bei ihm offen.18 
Die Entscheidung etwa zwischen einer Schöpfungsordnung, die hedonische 
Unwerte wie Schmerzerfahrungen minimiert, dadurch aber auch wenig 
Anlass für die Realisierung moralischer Werte (etwa Tugenden im Umgang 
mit Leid wie Hilfsbereitschaft, Wohltätigkeit etc.) bietet, und einer Ord-
nung, die ein höheres Maß an solcher Realisierung zulässt, dafür aber den 
Preis zahlt, ein größeres Ausmaß an Schmerzerfahrungen ermöglichen zu 
müssen, betrachtet Leftow der Sache nach als Anwendungsfall von (ii): Sei 

15 So auch die These von Raz, Engaging Reason, 98.
16 Raz spricht von „widespread incommensurabilities of options“ (ebd. 46).
17 Für kritische Einwände gegen die Annahme solch weit verbreiteter Inkommensurabilitäten 

vgl. J. Gert, Brute Rationality. Normativity and Human Action, Cambridge 2004, 102–105. 
18 Vgl. Leftow, Two Pictures, 169 f. 
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(Jott „tender-hearted“ (wenn sıch für das Szenarıo entscheidet)
oder „tough-minded“ (wenn sıch für das zweıte entscheıdet), beide Ent-
scheidungen sınd gleichermaßen rational,!” un: ‚Wr deshalb, weıl (sJott
für beıide über ın der 1er gewählten Terminologie adäquate Gründe
verfügt. Zugleich wuürde die rage ach der besten aller Welten VOo VOILTIL1-

hereıin sinnlos, iınsotern ıhre Beantwortung eben den vemeinsamen Ma{fistab
VOraussel würde, den die Inkommensurabilitätsthese zurückweiıst.

Lettows eıgenes Beispiel wiırtt jedoch eın Problem auf, das zugleich die
(Gsrenzen der Inkommensurabilitätsthese aufzuzeigen erlaubt. Wenn Ratıona-
Lıtät 1m Sinne eines Maxımıilerens VO wertvollen uständen aufgefasst wırd
un moralısche Werte einerseılts, hedoniısche andererseıts sıch als ınkommen-
surabel erweısen, dann INAas ın der Tat 1mM Belieben (sJottes stehen, die 1ne
oder die andere der CeENANNTLEN Welten schatten. Wenn jedoch neben
evaluatıven auch deontische Gesichtspunkte &1Dt, eti wa Pflichten vegenüber
den eigenen Geschöpfen, die der Maxımilerung celbst VOo den durch diese
realısıerten moralıschen Werten (Gsrenzen SCIZECN, dann scheınt eben doch
einen durch solche Pflichten bedingten zwıngenden Grund veben, sıch
für die 1ne oder dıe andere der evaluatıv betrachtet ınkommensurablen
Optionen entscheıiden. Moralısche Pflichten WwWI1€e die der Achtung oder
des Nıcht-Intendierens VO hel jedenfalls bılden klassısche Kandıdaten
für Filter, die dıie Reichweıte des durch evaluatıve Inkommensurabilitäten
eröffneten yöttlichen Beliebens wieder einschränken. Darauf wırd welılter

zurückzukommen c<e1n.
och bılden normatıver Gleichstand un Inkommensurabilität wırk-

ıch die einzıgen Möglichkeıiten, Optionen eröffnen, deren Wahl gleicher-
mafßen 1N$ Belieben des Handelnden vestellt 1st? Joseph Raz etiw2a unterstellt,
dass Nal dies der Fall 1St, un ‚W ar 1mM Kern deshalb, weıl Optionalıtät
tür iıne relatiıonale Kategorie häalt

W hether 1C45SOI1 15 15 NOL optional 15 judged relatıve other competing 1C450115
It 15 NOL optional relatıve competing 1C45SOI115 whiıich IT either deteats by which
IT 15 deteated. It C A  a be sa1d be optional relatıve competing 1CASOILINLS whiıich AIC
incommensurate ıth 1t.=)

Im Hıntergrund steht 1er iıne Auffassung VOo Gründen als 1n der pra-
gnanten Formulierung Margaret Littles deontische Direktiven (deontic
directives).“' Wenn dieser Auffassung zufolge eın Grund für 1ne Handlung
spricht, dann 1St talsch, der VOo ıhm vorgegebenen Rıchtung nıcht tol-

19 Leftow unterstellt zusätzlıch hne welıtere Begründung eıiınen tundamentalen Unterschied
zwıschen (zottes Verhältnıis moralıschen Werten einerselts und nıcht-moralischen Werten
andererseıts: Wihrend (zOtt rational ZWUNSCH sel, dıe bestmöglıche moralısche Option
ergreıten, stehe ıhm mıIı1ıt Blıck auft nıcht-moralische Werte offen, veleitet durch persönlıche
Vorlıieben auch andere als dıe schönste, ustvollste EIC Option ergreıiten (vel. eb 170).

A0} RAaZ, Engagıng Keason, 1053
LittleiC MacnamaYda, Non-Requıiring Keasons (http://www.coleenmacnamara.

com/assets/documents/nonrequiring %20reasons.pdfi; etzter Zugrift: 18.03.2020).
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Gott „tender-hearted“ (wenn er sich für das erste Szenario entscheidet) 
oder „tough-minded“ (wenn er sich für das zweite entscheidet), beide Ent-
scheidungen sind gleichermaßen rational,19 und zwar deshalb, weil Gott 
für beide über – in der hier gewählten Terminologie – adäquate Gründe 
verfügt. Zugleich würde die Frage nach der besten aller Welten von vorn-
herein sinnlos, insofern ihre Beantwortung eben den gemeinsamen Maßstab 
voraussetzen würde, den die Inkommensurabilitätsthese zurückweist. 

Leftows eigenes Beispiel wirft jedoch ein Problem auf, das zugleich die 
Grenzen der Inkommensurabilitätsthese aufzuzeigen erlaubt. Wenn Rationa-
lität im Sinne eines Maximierens von wertvollen Zuständen aufgefasst wird 
und moralische Werte einerseits, hedonische andererseits sich als inkommen-
surabel erweisen, dann mag es in der Tat im Belieben Gottes stehen, die eine 
oder die andere der genannten Welten zu schaffen. Wenn es jedoch neben 
evaluativen auch deontische Gesichtspunkte gibt, etwa Pflichten gegenüber 
den eigenen Geschöpfen, die der Maximierung selbst von den durch diese 
realisierten moralischen Werten Grenzen setzen, dann scheint es eben doch 
einen durch solche Pflichten bedingten zwingenden Grund zu geben, sich 
für die eine oder die andere der evaluativ betrachtet inkommensurablen 
Optionen zu entscheiden. Moralische Pflichten wie die der Achtung oder 
des Nicht-Intendierens von Übel jedenfalls bilden klassische Kandidaten 
für Filter, die die Reichweite des durch evaluative Inkommensurabilitäten 
eröffneten göttlichen Beliebens wieder einschränken. Darauf wird weiter 
unten zurückzukommen sein. 

1.5 Doch bilden normativer Gleichstand und Inkommensurabilität wirk-
lich die einzigen Möglichkeiten, Optionen zu eröffnen, deren Wahl gleicher-
maßen ins Belieben des Handelnden gestellt ist? Joseph Raz etwa unterstellt, 
dass genau dies der Fall ist, und zwar im Kern deshalb, weil er Optionalität 
für eine relationale Kategorie hält: 

Whether a reason is or is not optional is judged relative to other competing reasons. 
It is not optional relative to competing reasons which it either defeats or by which 
it is defeated. It can be said to be optional relative to competing reasons which are 
incommensurate with it.20 

Im Hintergrund steht hier eine Auffassung von Gründen als – in der prä-
gnanten Formulierung Margaret Littles – deontische Direktiven (deontic 
directives).21 Wenn dieser Auffassung zufolge ein Grund für eine Handlung 
spricht, dann ist es falsch, der von ihm vorgegebenen Richtung nicht zu fol-

19 Leftow unterstellt zusätzlich ohne weitere Begründung einen fundamentalen Unterschied 
zwischen Gottes Verhältnis zu moralischen Werten einerseits und nicht-moralischen Werten 
andererseits: Während Gott rational gezwungen sei, die bestmögliche moralische Option zu 
ergreifen, stehe es ihm mit Blick auf nicht-moralische Werte offen, geleitet durch persönliche 
Vorlieben auch andere als die schönste, lustvollste etc. Option zu ergreifen (vgl. ebd. 170).

20 Raz, Engaging Reason, 103. 
21 M.  O.  Little/C.  Macnamara, Non-Requiring Reasons (http://www.coleenmacnamara.

com/assets/documents/nonrequiring%20reasons.pdf; letzter Zugriff: 18.03.2020).
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SCI1, sel denn, andere normatıve Gesichtspunkte stehen dem sel
C dass S1€ diesen Grund normatıv überwiegen oder ıhn ar ZUuU Schwe!1i-
CI bringen,“ sel C dass S1€e über yleiche oder mıt ıhm ınkommensurable
normatıve Kraft verfügen un dann konkurrierende Optionen darstellen,
die der VOo ıhm nahegelegten Handlung legitimerweıse VOLrSCZOSCH werden
dürfen Wenn die eENANNTLEN Bedingungen dagegen nıcht ertullt sind (zum
Beispiel weıl der entsprechende Grund schlicht den einzıgen ın der and-
lungssituation relevanten normatıven Gesichtspunkt darstellt), dann wırd
der pro-tanto-Grund zDSO facto auch all Ehings consiıdered einem verpflich-
tenden un: damıt zwıngenden Grund Mıt Blick aut die oben eingeführte
Terminologie bedeutet dies, dass siıch eın Spielraum für adäquate, aber nıcht
zwıngende Gründe dann ın der Tat (wıe Raz celbst Ja auch behauptet) L1UTL

eröffnet, WE der jeweılige Grund ın einer veeıgneten Relatıon (Gleich-
stand, Inkommensurabilıität) anderen relevanten Gründen steht. Bleibt
alleın, wırd hingegen zwıngend, ıhm tolgen esteht keıne Option,
die durch ıh nahegelegte Handlung unterlassen.

ber esteht überhaupt Anlass, diese relatiıonale Bedingung akzeptie-
ren” Warum sollte CS das oben diskutierte Beispiel anzuschliefßen, der
Alternatiıve des Besuchs der Theaterpremiere bedürten, die Lektüre des

Romans einer Option machen? Bliebe die Lektüre nıchtU
dıes, näamlıch 1ne Option, auch WE sıch die konkurrierende Alternatıve
des Premierenbesuchs zerschlüge? Wer sıch iın elıner solchen Situation eintach
dem „süfßen Schlummer“ überlässt (unterstellt, dieser se1l normatıv neutral,

liege also eın mıt den hedonıschen un! asthetischen Gründen, die tür
die Lektüre sprechen, konkurrierender Grund etiw2a ZU  — Erholung eicCc vor),
(1) unterlässt der 1n rational tragwürdıger VWeıse, einer normatıven Dırek-
t1ve tolgen, die Al things consiıdered tür ıh besteht, oder (11) schlägt
rationalerweıse 1ne Option AaUS, die tür ıhn besteht, die aber berechtigt
1St, nıcht ergreifen? D1e relatiıonale Konzeption zwıngt dazu, das Beispıel
1mM Sınne VOo (1) deuten, schon alleın deshalb, weıl Ja auch 1er die
Gründe tür die Lektüre Ga Voraussetzung die eINZ1g relevanten Gründe
sind. iıne Lesart entlang VOo (11) verlangt jedoch 1ne Zurückweisung der
Konzeption VOo Gründen als deontischen Direktiven.

IDIE ın der Jüngeren Debatte einflussreichste Alternative einer solchen
Konzeption esteht darın, zwıschen WEeIl dıistinkten un gleichermafßen
tundamentalen Arten VOoO Gründen unterscheıiden, namlıch einerselts
solchen, die eın bestimmtes Handeln erfordern, un solchen, die vecht-
fertigen. Ebendiese Unterscheidung wırd jedoch ın Wel dıstinkten Welisen

JD Zur Kategorıie des Zum-Schweigen-Bringens (SILENCING) vel. £. McDowell, AÄAre Moral
Requıirements Hypothetical Imperatıves? In: PAS(suppl) 57 135—29%; Bader, antıan
Ax10logy and the Dualısm of Practical Keason, ın zrose/J. Olson Hyg.), Oxtord Handbook
of Value, Oxtord/New ork 2015, 1/5—201, 1er Kap. 10  x
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gen, es sei denn, andere normative Gesichtspunkte stehen dem entgegen – sei 
es, dass sie diesen Grund normativ überwiegen oder ihn gar zum Schwei-
gen bringen,22 sei es, dass sie über gleiche oder mit ihm inkommensurable 
normative Kraft verfügen und dann konkurrierende Optionen darstellen, 
die der von ihm nahegelegten Handlung legitimerweise vorgezogen werden 
dürfen. Wenn die genannten Bedingungen dagegen nicht erfüllt sind (zum 
Beispiel weil der entsprechende Grund schlicht den einzigen in der Hand-
lungssituation relevanten normativen Gesichtspunkt darstellt), dann wird 
der pro-tanto-Grund ipso facto auch all things considered zu einem verpflich-
tenden und damit zwingenden Grund. Mit Blick auf die oben eingeführte 
Terminologie bedeutet dies, dass sich ein Spielraum für adäquate, aber nicht 
zwingende Gründe dann in der Tat (wie Raz selbst ja auch behauptet) nur 
eröffnet, wenn der jeweilige Grund in einer geeigneten Relation (Gleich-
stand, Inkommensurabilität) zu anderen relevanten Gründen steht. Bleibt er 
allein, wird es hingegen zwingend, ihm zu folgen – es besteht keine Option, 
die durch ihn nahegelegte Handlung zu unterlassen. 

Aber besteht überhaupt Anlass, diese relationale Bedingung zu akzeptie-
ren? Warum sollte es, um an das oben diskutierte Beispiel anzuschließen, der 
Alternative des Besuchs der Theaterpremiere bedürfen, um die Lektüre des 
neuen Romans zu einer Option zu machen? Bliebe die Lektüre nicht genau 
dies, nämlich eine Option, auch wenn sich die konkurrierende Alternative 
des Premierenbesuchs zerschlüge? Wer sich in einer solchen Situation einfach 
dem „süßen Schlummer“ überlässt (unterstellt, dieser sei normativ neutral, 
es liege also kein mit den hedonischen und ästhetischen Gründen, die für 
die Lektüre sprechen, konkurrierender Grund etwa zur Erholung etc. vor), 
(i) unterlässt der es in rational fragwürdiger Weise, einer normativen Direk-
tive zu folgen, die all things considered für ihn besteht, oder (ii) schlägt er 
rationalerweise eine Option aus, die für ihn besteht, die er aber berechtigt 
ist, nicht zu ergreifen? Die relationale Konzeption zwingt dazu, das Beispiel 
im Sinne von (i) zu deuten, schon allein deshalb, weil ja auch hier die guten 
Gründe für die Lektüre qua Voraussetzung die einzig relevanten Gründe 
sind. Eine Lesart entlang von (ii) verlangt jedoch eine Zurückweisung der 
Konzeption von Gründen als deontischen Direktiven. 

Die in der jüngeren Debatte einflussreichste Alternative zu einer solchen 
Konzeption besteht darin, zwischen zwei distinkten und gleichermaßen 
fundamentalen Arten von Gründen zu unterscheiden, nämlich einerseits 
solchen, die ein bestimmtes Handeln erfordern, und solchen, die es recht-
fertigen. Ebendiese Unterscheidung wird jedoch in zwei distinkten Weisen 

22 Zur Kategorie des Zum-Schweigen-Bringens (silencing) vgl. J. McDowell, Are Moral 
Requirements Hypothetical Imperatives? In: PAS(suppl) 52 (1978) 13–29; R. M.  Bader, Kantian 
Axiology and the Dualism of Practical Reason, in: I. Hirose/J. Olson (Hgg.), Oxford Handbook 
of Value, Oxford/New York 2015, 175–201, hier Kap. 10.6. 
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vetroffen, die beide erlauben, die Konzeption VOo Gründen als deonti1-
schen Direktiven zurückzuweısen, jedoch ALULLS unterschiedlichen Gründen:

iıne Weıse, dıie Unterscheidung verwenden,“* bleibt ın der 1er
vewählten Terminologie einer deontischen Konzeption VOo Gründen VOCI-

pflichtet, nıcht 1aber der VO  am Gründen als deontische Direktiven. S1e unterstellt
namlıch die Ex1istenz VOo rechtfertigenden Gründen, verstanden als solche
Gründe, die dafür SOTSCHIL, dass Gesichtspunkte, ALLS denen sıch ohne S1€ WI1N-
gende deontische Direktiven ergeben würden, optional bleiben, ohne dass S1€e
celbst eintach konkurrierende Direktiven autfstellen würden. Fın Beispiel tür
solche rechtfertigenden Gründe 1m Bereich der Moral sınd etiw2a prudentielle
Kosten: Eınen verırrten Tourıisten ZU Hotel begleiten scheıint einen
zwingenden moralıschen Grund bereitzustellen; die prudentiellen Kosten VO  am

mweg, Mühe, Zeıitverlust bılden jedoch einen rechtfertigenden Grund, der
den deontischen Status der Handlung des Zurückbegleitens VOo „gefordert“

„erlaubt“ csenkt dıie Begleitung wırd einer Option, deren Ergreiten
supererogatorisch ZuL, aber eben nıcht verpflichtend 1St Ebenftalls erlaubt
un: nıcht länger verboten 1St hingegen, die Begleitung unterlassen.
Rechtftertigende Gründe ın diesem Verständnıis ertüllen mıthın 1ne Funk-
t10N, die Lıittle treffend als deontologisch subtraktıv** beschreıbt Optionen
eröttnen sıch hıer durch Senkung des deontischen Status VOo „geboten“ oder
„verboten“ „erlaubt“. Zu beachten bleibt treilich, dass Optionalıtät auch
1er weıterhın 1ine relatiıonale Kategorıie bleibt: Rechtfertigende Gründe
rechtftertigen nıcht LOLLT HZa  $ sondern S1€e rechtftertigen durch Absenkung des
deontischen Status einer Handlung, die ohne S1€ eben zwıngend ware. iıne
Asymmetrıe zwıschen erftordernden un rechttertigenden Gründen esteht
1er tort letztere serizen erstere VOTAaUS, nıcht aber umgekehrt.

1i1ne zwelıte Weıse, dıie Unterscheidung verwenden, lehnt
1ne solche Asymmetrie Ar un! betrachtet beıide AÄArten VO Gründen als
yleichermaßen tundamental: Wiährend ertordernde Gründe (requırıng YEA-

SONS) 1m Sinne deontischer Direktiven eın bestimmtes Handeln ın dem
Sinne ertfordern, dass iıne Unterlassung rational unzulässıg wırd, esteht
die Funktion rechttertigender Gründe umgekehrt darın, Handlungen
erlauben, un WAaTr 5 dass weder das Vollziehen der Handlung noch deren
Unterlassen ın ırgendeiner \Welise rechtfertigungsbedürftig ware. 1i1ne ın
diesem Sinne yerechtfertigte Handlung vollziehen 1STt gleichermafßen
rational w1e€e deren Unterlassung.“

AA Vel für dıe Verwendungsweılse exemplarısch Gert, Requıiring anı Justifyıng. Iwo
Dıiımensions of Normatıve Strenght, In Erkenntnis 5‘ 5—3 der S1€E insbesondere ın
einem rationalıtätstheoretischen ontext vebraucht. Portmore, C ommonsense C onsequen-
ti1alısm. W hereın Moralıty Meets Rationalıty, New ork 2012, macht dıe Unterscheidung zudem
truchtbar für moralphilosophische Fragestellungen.

4 „deontologıically subtractıve“ (Little/Macnamara, Non-Requıiring Keasons, 9
29 Vel für eiıne solche Poasıtion insbesondere ANnCY, Enticing Keasons, 1n Wallace

In a. [ Hyos.), Reason and Value Themes trom the Moral Phılosophy of Joseph Kaz, Oxtord
2004, — Dancy spricht V „DEFeEMPDLOLV reasons“ eiınerseılts, „enticıng reasons“ anderer-
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getroffen, die es beide erlauben, die Konzeption von Gründen als deonti-
schen Direktiven zurückzuweisen, jedoch aus unterschiedlichen Gründen:

Eine erste Weise, die Unterscheidung zu verwenden,23 bleibt in der hier 
gewählten Terminologie einer deontischen Konzeption von Gründen ver-
pflichtet, nicht aber der von Gründen als deontische Direktiven. Sie unterstellt 
nämlich die Existenz von rechtfertigenden Gründen, verstanden als solche 
Gründe, die dafür sorgen, dass Gesichtspunkte, aus denen sich ohne sie zwin-
gende deontische Direktiven ergeben würden, optional bleiben, ohne dass sie 
selbst einfach konkurrierende Direktiven aufstellen würden. Ein Beispiel für 
solche rechtfertigenden Gründe im Bereich der Moral sind etwa prudentielle 
Kosten: Einen verirrten Touristen zum Hotel zu begleiten scheint einen 
zwingenden moralischen Grund bereitzustellen; die prudentiellen Kosten von 
Umweg, Mühe, Zeitverlust bilden jedoch einen rechtfertigenden Grund, der 
den deontischen Status der Handlung des Zurückbegleitens von „gefordert“ 
zu „erlaubt“ senkt – die Begleitung wird zu einer Option, deren Ergreifen 
supererogatorisch gut, aber eben nicht verpflichtend ist. Ebenfalls erlaubt 
und nicht länger verboten ist es hingegen, die Begleitung zu unterlassen. 
Rechtfertigende Gründe in diesem Verständnis erfüllen mithin eine Funk-
tion, die Little treffend als deontologisch subtraktiv24 beschreibt – Optionen 
eröffnen sich hier durch Senkung des deontischen Status von „geboten“ oder 
„verboten“ zu „erlaubt“. Zu beachten bleibt freilich, dass Optionalität auch 
hier weiterhin eine relationale Kategorie bleibt: Rechtfertigende Gründe 
rechtfertigen nicht tout court, sondern sie rechtfertigen durch Absenkung des 
deontischen Status einer Handlung, die ohne sie eben zwingend wäre. Eine 
Asymmetrie zwischen erfordernden und rechtfertigenden Gründen besteht 
hier fort – letztere setzen erstere voraus, nicht aber umgekehrt. 

Eine zweite Weise, die genannte Unterscheidung zu verwenden, lehnt 
eine solche Asymmetrie ab und betrachtet beide Arten von Gründen als 
gleichermaßen fundamental: Während erfordernde Gründe (requiring rea-
sons) im Sinne deontischer Direktiven ein bestimmtes Handeln in dem 
Sinne erfordern, dass eine Unterlassung rational unzulässig wird, besteht 
die Funktion rechtfertigender Gründe umgekehrt darin, Handlungen zu 
erlauben, und zwar so, dass weder das Vollziehen der Handlung noch deren 
Unterlassen in irgendeiner Weise rechtfertigungsbedürftig wäre. Eine in 
diesem Sinne gerechtfertigte Handlung zu vollziehen ist gleichermaßen 
rational wie deren Unterlassung.25 

23 Vgl. für die Verwendungsweise exemplarisch J. Gert, Requiring and Justifying. Two 
Dimensions of Normative Strenght, in: Erkenntnis 59 (2003) 5–36, der sie insbesondere in 
einem rationalitätstheoretischen Kontext gebraucht. D. Portmore, Commonsense Consequen-
tialism. Wherein Morality Meets Rationality, New York 2012, macht die Unterscheidung zudem 
fruchtbar für moralphilosophische Fragestellungen. 

24 „deontologically subtractive“ (Little/Macnamara, Non-Requiring Reasons, 9). 
25 Vgl. für eine solche Position insbesondere J.  Dancy, Enticing Reasons, in: R. J.  Wallace 

[u. a.] (Hgg.), Reason and Value. Themes from the Moral Philosophy of Joseph Raz, Oxford 
2004, 91–118. Dancy spricht von „peremptory reasons“ einerseits, „enticing reasons“ anderer-
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Entscheidend 1St ın UuMNLSECeTEIN Zusammenhang HIU dass rechtfertigende
Gründe 1n diesem zweıten Verständnıis nıcht-relationale Gründe darstellen:
Wenn ın dem definierten Sinne eın rechtfertigender Grund für die Lektüre
des Romans besteht, dann wırd rational zulässıg oder erlaubt, einen
solchen Roman lesen, ohne dass (1) 1ne normatıve Direktive bestünde,
ıhn lesen bleibt gleichermaßen zulässıg, sıch dem Schlummer
ergeben un: auch ohne dass (11) die Optionalıität eines solchen Grundes
daran gebunden ware, dass ıhm gleichgewichtige oder ınkommensurable
Optionen die Selite gestellt waren. Lektüre des Romans und Theater-
besuch bılden bereıts Je tür sıch TLLILL Optionen full SLOD, S1€e werden
nıcht erst Optionen dadurch, dass die jJeweıls andere esteht.

Ausgehend VOo der zweıten der 1er unterschiedenen Weıisen der Unter-
scheidung VOo ertordernden un: rechttertigenden Gründen erg1ıbt sıch 1U

eın welılter Spielraum tür Optionalıtät, der nıcht normatıve Gleichstände
yebunden 1St und auch nıcht auf die Annahme weıitverbreıiteter Inkom-
mensurabıiliıtäten zwıschen onkreten Alternatiıven oder sANZCH Wertarten
angewılesen bleibt. Dies oilt namentlıch auch für (ott Es annn rational
se1n, den Abend mıt der Lektüre elines Unterhaltungsromans verbringen
ANSTATTt mıt der VOo Prousts Recherche INa  - tolgt 1n diesem Fall schlicht
den rechttertigenden Gründen, die sıch ALLS der asthetischen Qualität des
Unterhaltungsromans ergeben, ohne dass dem die normatıve Tatsache Fın-
Lrag tun würde, dass die asthetische Qualität VOo Prousts Recherche höher
seın INas In ebendiesem Sınne könnte auch ın (sJottes Belieben lıegen,
mAalz unterschiedliche Schöpfungsordnungen realısıeren, celbst dann,
WE diese weder ınkommensurabel och gleich ZuLl se1ın sollten. Selbst eın
vollkommen ratiıonaler (Jott wüurde dann über die Option verfügen, 1ne
Schöpfungsordnung auch angesichts insgesamt besserer Alternatiıven
wählen (analog ZU  F Lektüre des Unterhaltungsromans ANSTALTT VOo Prousts
ohne Z weıtel asthetisch weIılt überlegener Recherche unterstellt, dass 1er
LUr asthetische Gesichtspunkte normatıv relevant sınd).

Die Potenti1ale un: (Gsrenzen einer solchen Verwendung der Untersche1-
dung zwıschen ertordernden un: rechtfertigenden Gründen (ın der zweıten
der oben unterschiedenen eutungen) tür die rage ach der Reichweıite
vöttliıchen Beliebens mochte ıch abschliefend wenıgstens urz dıskutieren.
Bezugspunkt dafür 1ST der Jüngst VO  am ark Murphy NternommMmMeEeENeEe Versuch,
ebendiese Unterscheidung““ tür 1ne Bestimmung VOo God  $ ()emmn Ethics?

Se1Its erstiere entsprechen ın der 1er verwendeten Terminologıe den erfordernden, letztere
den rechttertigenden (zründen.

I6 Erstaunlicherweise tehlt be1 Murphy jede Reflex1ion auft dıe beıden dıistiınkten Weısen,
ın der diese Unterscheidung ın den vegenwärtıigen rationalıtäts- Un moralphiılosophischen
Debatten verwendet wırd Murphys Dehinition seliner Verwendung der Unterscheidung lässt
jedoch keıne Z weıtel daran £, Aass S1€ ın der zweılten \Weise vebraucht und damıt abweıchend
V der Weılse, ın der Joshua (zert, utf den sıch Murphy beruft, S1E verstanden wissen möchte
(vel. Murphy, od’s ()wn Ethics, U

DF SO der Tıtel V Murphy, od’s ()wn Ethıcs.
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Entscheidend ist in unserem Zusammenhang nun, dass rechtfertigende 
Gründe in diesem zweiten Verständnis nicht-relationale Gründe darstellen: 
Wenn in dem definierten Sinne ein rechtfertigender Grund für die Lektüre 
des neuen Romans besteht, dann wird es rational zulässig oder erlaubt, einen 
solchen Roman zu lesen, ohne dass (i) eine normative Direktive bestünde, 
ihn zu lesen – es bleibt gleichermaßen zulässig, sich dem Schlummer zu 
ergeben –, und auch ohne dass (ii) die Optionalität eines solchen Grundes 
daran gebunden wäre, dass ihm gleichgewichtige oder inkommensurable 
Optionen an die Seite gestellt wären. Lektüre des Romans und Theater-
besuch bilden bereits je für sich genommen Optionen full stop, sie werden 
nicht erst zu Optionen dadurch, dass die jeweils andere besteht. 

Ausgehend von der zweiten der hier unterschiedenen Weisen der Unter-
scheidung von erfordernden und rechtfertigenden Gründen ergibt sich nun 
ein weiter Spielraum für Optionalität, der nicht an normative Gleichstände 
gebunden ist und auch nicht auf die Annahme weitverbreiteter Inkom-
mensurabilitäten zwischen konkreten Alternativen oder ganzen Wertarten 
angewiesen bleibt. Dies gilt namentlich auch für Gott: Es kann rational 
sein, den Abend mit der Lektüre eines Unterhaltungsromans zu verbringen 
anstatt mit der von Prousts Recherche – man folgt in diesem Fall schlicht 
den rechtfertigenden Gründen, die sich aus der ästhetischen Qualität des 
Unterhaltungsromans ergeben, ohne dass dem die normative Tatsache Ein-
trag tun würde, dass die ästhetische Qualität von Prousts Recherche höher 
sein mag. In ebendiesem Sinne könnte es auch in Gottes Belieben liegen, 
ganz unterschiedliche Schöpfungsordnungen zu realisieren, selbst dann, 
wenn diese weder inkommensurabel noch gleich gut sein sollten. Selbst ein 
vollkommen rationaler Gott würde dann über die Option verfügen, eine 
Schöpfungsordnung auch angesichts insgesamt besserer Alternativen zu 
wählen (analog zur Lektüre des Unterhaltungsromans anstatt von Prousts 
ohne Zweifel ästhetisch weit überlegener Recherche – unterstellt, dass hier 
nur ästhetische Gesichtspunkte normativ relevant sind). 

2. Die Potentiale und Grenzen einer solchen Verwendung der Unterschei-
dung zwischen erfordernden und rechtfertigenden Gründen (in der zweiten 
der oben unterschiedenen Deutungen) für die Frage nach der Reichweite 
göttlichen Beliebens möchte ich abschließend wenigstens kurz diskutieren. 
Bezugspunkt dafür ist der jüngst von Mark Murphy unternommene Versuch, 
ebendiese Unterscheidung26 für eine Bestimmung von God’s Own Ethics27 

seits – erstere entsprechen in der hier verwendeten Terminologie den erfordernden, letztere 
den rechtfertigenden Gründen. 

26 Erstaunlicherweise fehlt bei Murphy jede Reflexion auf die beiden distinkten Weisen, 
in der diese Unterscheidung in den gegenwärtigen rationalitäts- und moralphilosophischen 
Debatten verwendet wird. Murphys Definition seiner Verwendung der Unterscheidung lässt 
jedoch keine Zweifel daran zu, dass er sie in der zweiten Weise gebraucht und damit abweichend 
von der Weise, in der Joshua Gert, auf den sich Murphy beruft, sie verstanden wissen möchte 
(vgl. Murphy, God’s Own Ethics, 59 f.). 

27 So der Titel von Murphy, God’s Own Ethics.
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truchtbar machen. Murphy vertrıtt folgende zentrale These the
ex1istence and pertfection/well-being of CcCreatures provıde Justifyıng, but NOT

requıirıng, LC450115 tor the Anselmıuan being prornote theır ex1istence and
perfection/well-being.  C258 IDIE Vervollkommnung und/oder das Wohl VO

Geschöpten (sJottes bıldet mıthın 1ne Quelle rechtfertigender Gründe un
schafft damıt Optionen, bıldet indes, W1€e Murphy ausdrücklich hervor-
hebt, keıne Quelle VOo ertordernden Gründen: „Uur zood does NOLT place
aDı Yy requırements Al 11 the ends that the Anselmıuan being

Murphys Diskussion des Theodizee-Problems lässt die Radıkalıtät dieser
These vollends deutlich werden: SO vesteht nıcht einmal mıt Blick aut das
Leiden VO  am Tieren, das iın keiner We1ise VWerte anderer Art (etwa Tugenden des
Umgangs miıt Leıd etc.) ermöglıchen kann,” 1ne Ausgangswahrscheinlich-
eıt Z dass (J0Ott Ga vollkommen rational Handelnder siıch ceterıs Darıbus

e1in geringeres Ausmafi solchen Leıdes eher als e1in oyrößeres emuühen
wurde.“ Dies ımplızıert, dass Murphy zufolge nıcht L1UT posıtiıve Werte (Jott
lediglich rechtfertigende Gründe für ıhre Verwirklichung, sondern auch
negatıve Werte lediglich rechttfertigende Gründe für ıhre Vermeidung 1etern.

An dieser Stelle empfiehlt sıch treilich eın Blick aut die Kategorie
der rechtfertigenden Gründe. Dass solche Gründe 1mM Sinne der zweıten
WeIise der Unterscheidung nıcht-relationale normatıve Optionen eröffnen
un: damıt (Jott etiw2a auch die Möglıichkeıt veben, 1ne besonders schmer7z-
reiche Weltordnung schaften, trıttt WAarTr Festzuhalten bleibt aber,
dass auch rechttertigende Gründe LLUTLE pro-tanto-Gründe darstellen: Ihre
normatıve Kratt esteht ın eigenem Recht, INuUS$S sıch aber eventuelle
konfligierende Gründe bewähren. Insbesondere 1St nıcht ausgemacht, ob
rechtfertigende Gründe 1 Sınne der zweıten WeIise ıhres Verständnisses
auch Funktionen der ersten We1ise übernehmen können, also o b S1€e dazu
veeignet sind, den deontischen Status VOo ohne S1€e zwıngenden normatıven
Ertordernissen weIılt abzusenken, dass daraus 1ne Erlaubnıis resultiert,
ıhnen nıcht Rechnung Lragen. IDIE Qualitäten des Unterhaltungsromans
genugen, die Lektüre einsichtig machen; WE der Lektüre jedoch ine
drängende Pflicht vegenübersteht, das Leben einer Person 1mM Nachbarhaus

retiten, dann scheint die zwıngende Kratt des normatıven Ertordernisses
einer Kettung durch den entsprechenden rechtfertigenden Grund tür die
Lektüre weder reduzilert och ar weIılt aufgehoben werden, dass die
Lebensrettung einer blofßen Option werden wuürde. Gerade moralısche
Normen scheinen paradıgmatısche Beispiele für solche ertordernden Gründe

A Ebd
U Ebd 13558
30 Man denke eLwAa das Beispiel des Hırsches, der ın einem Waldbrand elend zugrunde

veht (vel. KROowe, The Problem f Fıl anı Ome Varılietlies f Atheısm, In MecCord
Adams/R. Merryihew Adams Hyog.,), The Problem of Evıl, Oxtord 1990, 126—-13/7, 1er 129

Vel Murphy, od’s ()wn Ethics, 105

195195

Gründe und göttliches Belieben

fruchtbar zu machen. Murphy vertritt folgende zentrale These: „[…] the 
existence and perfection/well-being of creatures provide justifying, but not 
requiring, reasons for the Anselmian being to promote their existence and 
perfection/well-being.“28 Die Vervollkommnung und/oder das Wohl von 
Geschöpfen Gottes bildet mithin eine Quelle rechtfertigender Gründe und 
schafft damit Optionen, es bildet indes, wie Murphy ausdrücklich hervor-
hebt, keine Quelle von erfordernden Gründen: „Our good does not place 
any requirements at all on the ends that the Anselmian being promotes.“29 

Murphys Diskussion des Theodizee-Problems lässt die Radikalität dieser 
These vollends deutlich werden: So gesteht er nicht einmal mit Blick auf das 
Leiden von Tieren, das in keiner Weise Werte anderer Art (etwa Tugenden des 
Umgangs mit Leid etc.) ermöglichen kann,30 eine Ausgangswahrscheinlich-
keit zu, dass Gott qua vollkommen rational Handelnder sich ceteris paribus 
um ein geringeres Ausmaß solchen Leides eher als um ein größeres bemühen 
würde.31 Dies impliziert, dass Murphy zufolge nicht nur positive Werte Gott 
lediglich rechtfertigende Gründe für ihre Verwirklichung, sondern auch 
negative Werte lediglich rechtfertigende Gründe für ihre Vermeidung liefern. 

An dieser Stelle empfiehlt sich freilich ein erneuter Blick auf die Kategorie 
der rechtfertigenden Gründe. Dass solche Gründe im Sinne der zweiten 
Weise der Unterscheidung nicht-relationale normative Optionen eröffnen 
und damit Gott etwa auch die Möglichkeit geben, eine besonders schmerz-
reiche Weltordnung zu schaffen, trifft zwar zu. Festzuhalten bleibt aber, 
dass auch rechtfertigende Gründe nur pro-tanto-Gründe darstellen: Ihre 
normative Kraft besteht in eigenem Recht, muss sich aber gegen eventuelle 
konfligierende Gründe bewähren. Insbesondere ist nicht ausgemacht, ob 
rechtfertigende Gründe im Sinne der zweiten Weise ihres Verständnisses 
auch Funktionen der ersten Weise übernehmen können, also ob sie dazu 
geeignet sind, den deontischen Status von ohne sie zwingenden normativen 
Erfordernissen so weit abzusenken, dass daraus eine Erlaubnis resultiert, 
ihnen nicht Rechnung zu tragen. Die Qualitäten des Unterhaltungsromans 
genügen, um die Lektüre einsichtig zu machen; wenn der Lektüre jedoch eine 
drängende Pflicht gegenübersteht, das Leben einer Person im Nachbarhaus 
zu retten, dann scheint die zwingende Kraft des normativen Erfordernisses 
einer Rettung durch den entsprechenden rechtfertigenden Grund für die 
Lektüre weder reduziert noch gar so weit aufgehoben zu werden, dass die 
Lebensrettung zu einer bloßen Option werden würde. Gerade moralische 
Normen scheinen paradigmatische Beispiele für solche erfordernden Gründe 

28 Ebd. 67.
29 Ebd. 138. 
30 Man denke etwa an das Beispiel des Hirsches, der in einem Waldbrand elend zugrunde 

geht (vgl. W. Rowe, The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism, in: M. McCord 
Adams/R. Merrihew Adams (Hgg.), The Problem of Evil, Oxford 1990, 126–137, hier 129 f.). 

31 Vgl. Murphy, God’s Own Ethics, 105. 
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lıefern, die 1mM Konfliktfall die durch rechtfertigende Gründe erötfneten
Optionen doch wıieder mınımıeren.

(3enau dies steht 1U auch tür den Fall (Jottes Selbst WE

ıhm (1) ınkommensurable Werte, die ın unterschiedlichen Weltordnungen
verwiırklıcht werden, und/oder (11) rechtfertigende Gründe, die sıch ALLS

un Ssel kommensurablen Werten ergeben, pro e1inen breiten Spiel-
AUI VOo Optionen eröffnen, scheinen moralısche Forderungen al things
considered dann doch Jjeweıls normatıv den Ausschlag geben un für
eın vollkommen rationales Wesen auch verpflichtend se1n. Der Weg VOo

rechttertigenden Gründen vealen Optionen (Jottes ware damıt verstellt.
Murphys AÄAnsatz vermeıdet ındes ın der Tat diese ALLS normatıvıtätstheo-

retischer Perspektive aufgezeıigte Schwierigkeıt. Und WAaTr nıcht, weıl die
ın deren Formulierung unterstellte Auffassung moralıscher Normatıivıtät
bestreiten wuüurde. Vielmehr raumt ausdrücklich eın „JTo be H1OTIN of
moral zoodness 15 (ın part be MLOTIKN such that there Ca  - be WAaY
properly respond the relevant values other than ın the WaY specified by
the mandatory NOr Moral ALC mandatory norms.“  57 Moralıische
Normen bılden damıt die Quelle VOo ertordernden Gründen, die 1mM Kon-
flıkt mıiıt rechtfertigenden Gründen rational zwıngend leiben. Murphy
entgeht der ENANNLEN Schwierigkeıt nıcht durch se1ne Auffassung über den
normatıven Status moralıscher Forderungen, sondern über deren Inhalt: Er
bestreıitet nämlıch, dass überhaupt moralısche Pflichten (Jottes 1I1-
über se1inen Geschöpften vebe, die über das moralısche Verbot hinausgingen,
hel ZUuU Gegenstand der eigenen Absıcht machen.“ Auft die Gründe
tür diese erhebliche Einschränkung moralıscher Pflichten (sJottes un aut
deren Implikationen annn 1er nıcht weıter eingegangen werden. Zu den
Gründen zählt etiwa die Annahme, dass (jott als vollkommenes Wesen
der einz1ıge Träger iıntrinsıschen Wertes 1St, während allen nıcht-göttlichen
Wesen Wert LUr durch Teiılhabe yöttliıchen Wert zukomme;** der Wert
oder Unwert VO iıntrinsıschen kreatürlichen (suütern oder UÜbeln enttällt

3 Ebd 24
37 Vel eb 111 Das Verbaoat des Beabsıichtigens V Ubeln wırd V Murphy 1m UÜbrigen

nıcht durch den Adressaten der Pflicht begründet, sondern durch dıe Natur des Verpflichteten,
also (zoOttes: (zOtt 1St Murphy zufolge sıch selbst (und nıcht eLwa einem Geschöpf, das das
be] erleidet) schuldıg, auft eıne Handlung verzıichten, deren Ertolgsbedingungen eın bel
beinhalten. /Zu beachten bleibt 1er zudem, Aass damıt LLULT Pflichten vzemeılnt sınd, dıe sıch
mıIı1ıt metaphysıscher Notwendigkeıit AL S der yvöttlichen Natur ergeben. Natürlıich bleıibt (zOtt
unbenommen, normatıve Selbstbindungen, eLwAa durch eınen Bund m ıt seinem auserwählten
Volk, einzugehen, dıe kontingenterweıse zusätzliche moralısche Pflichten für ıhn schaften. Sol-
che Pflichten entstehen aber innerhalb des Spielraums yöttliıchen Belıebens: (regenstand dieses
Beıitrags 1St dagegen e1ne Erkundung der rage, w 1€e und iınnerhalb welcher renzen sıch eın
olcher Spielraum allererst eröffnen ann. /Zu Inhalten und renzen yöttlicher CGesetzgebung
1m Bereich der Moral vel eLwa Swinburne, W hat Dıtterence Does God Make Moralıty,
1n AYCLA. Kıng Hyog.,), Is (30o0dness Wıthout God ood Enough? Lanham (Md.)
2009%, 151—165

14 Vel Murphy, Od’s (Iwn Ethics, S{}
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zu liefern, die im Konfliktfall die durch rechtfertigende Gründe eröffneten 
Optionen doch wieder minimieren. 

Genau dies steht nun auch für den Fall Gottes zu erwarten: Selbst wenn 
ihm (i) inkommensurable Werte, die in unterschiedlichen Weltordnungen 
verwirklicht werden, und/oder (ii) rechtfertigende Gründe, die sich aus – 
und sei es kommensurablen – Werten ergeben, pro tanto einen breiten Spiel-
raum von Optionen eröffnen, scheinen moralische Forderungen all things 
considered dann doch jeweils normativ den Ausschlag zu geben und für 
ein vollkommen rationales Wesen auch verpflichtend zu sein. Der Weg von 
rechtfertigenden Gründen zu realen Optionen Gottes wäre damit verstellt. 

Murphys Ansatz vermeidet indes in der Tat diese aus normativitätstheo-
retischer Perspektive aufgezeigte Schwierigkeit. Und zwar nicht, weil er die 
in deren Formulierung unterstellte Auffassung moralischer Normativität 
bestreiten würde. Vielmehr räumt er ausdrücklich ein: „To be a norm of 
moral goodness is (in part) to be a norm such that there can be no way to 
properly respond to the relevant values other than in the way specified by 
the mandatory norm. Moral norms are mandatory norms.“32 Moralische 
Normen bilden damit die Quelle von erfordernden Gründen, die im Kon-
flikt mit rechtfertigenden Gründen rational zwingend bleiben. Murphy 
entgeht der genannten Schwierigkeit nicht durch seine Auffassung über den 
normativen Status moralischer Forderungen, sondern über deren Inhalt: Er 
bestreitet nämlich, dass es überhaupt moralische Pflichten Gottes gegen-
über seinen Geschöpfen gebe, die über das moralische Verbot hinausgingen, 
Übel zum Gegenstand der eigenen Absicht zu machen.33 Auf die Gründe 
für diese erhebliche Einschränkung moralischer Pflichten Gottes und auf 
deren Implikationen kann hier nicht weiter eingegangen werden. Zu den 
Gründen zählt etwa die Annahme, dass Gott als vollkommenes Wesen 
der einzige Träger intrinsischen Wertes ist, während allen nicht-göttlichen 
Wesen Wert nur durch Teilhabe am göttlichen Wert zukomme;34 der Wert 
oder Unwert von intrinsischen kreatürlichen Gütern oder Übeln entfällt 

32 Ebd. 24. 
33 Vgl. ebd. 111. Das Verbot des Beabsichtigens von Übeln wird von Murphy im Übrigen 

nicht durch den Adressaten der Pflicht begründet, sondern durch die Natur des Verpflichteten, 
also Gottes: Gott ist es Murphy zufolge sich selbst (und nicht etwa einem Geschöpf, das das 
Übel erleidet) schuldig, auf eine Handlung zu verzichten, deren Erfolgsbedingungen ein Übel 
beinhalten. – Zu beachten bleibt hier zudem, dass damit nur Pflichten gemeint sind, die sich 
mit metaphysischer Notwendigkeit aus der göttlichen Natur ergeben. Natürlich bleibt es Gott 
unbenommen, normative Selbstbindungen, etwa durch einen Bund mit seinem auserwählten 
Volk, einzugehen, die kontingenterweise zusätzliche moralische Pflichten für ihn schaffen. Sol-
che Pflichten entstehen aber innerhalb des Spielraums göttlichen Beliebens; Gegenstand dieses 
Beitrags ist dagegen eine Erkundung der Frage, wie und innerhalb welcher Grenzen sich ein 
solcher Spielraum allererst eröffnen kann. Zu Inhalten und Grenzen göttlicher Gesetzgebung 
im Bereich der Moral vgl. etwa R. Swinburne, What Difference Does God Make to Morality, 
in: R. K.  Garcia/N. L.  King (Hgg.), Is Goodness Without God Good Enough? Lanham (Md.) 
2009, 151–163.

34 Vgl. Murphy, God’s Own Ethics, 80. 



(3J3RUNDE UN  — COTTLICHES BELIEBEN

damıt als Quelle zwıngender moralıscher Gründe tür (3ott Zu den Impli-
katıonen z5ählt eti wa die Notwendigkeıt, 1ne tiete Klutt zwıschen der tür
Menschen einerseıts, tür (Jott andererseıts yültigen normatıven Ordnung

unterstellen 1mM Unterschied ZUuU Schöpfer leiben Geschöpfte NLIEeY-
einander auch tür Murphy celbstverständlich moralısch verpflichtet, eti wa
tremdes Le1id (soweıt zumutbar etC.) verhindern. Dies oilt ach Murphy
celbst dann, WE solche moralischen Verpflichtungen mıt Gründen der
(Jott veschuldeten Verehrung konfligieren.”

Murphys Versuch einer solchen Einschränkung der für (Jott bestehen-
den ertordernden Gründe überzeugen kann, erscheıint MI1r ALULLS mehreren
Gründen traglıch. SO bleibt klären, ob (1) (sJott tatsäiächlich iıntriınsıschen
Wert notwendiıg monopolısiert,”® b (11), celbst WE das der Fall 1St, nıcht
auch der partızıpatorische Wert der Geschöpte als (sJottes Ebenbild) celbst
ausreicht, moralısche Pflichten für (Jott begründen, ob 111), celbst WE

dem nıcht ware, nıcht andere Kategorien als die des Wertes, ZUuU Beispiel
der Status als vernünftiges oder auch LUr empfindungstähiges Wesen oder
1ne Beziehung (etwa die der Geschöpflichkeit selbst”), bereitstehen, die
tür sıch hinreichen, tür (Jott moralısche Ertordernisse begründen. Fur
die Leitfrage dieses Beıtrags bleibt jedenfalls testzuhalten, dass der Versuch
einer solchen Einschränkung gleich ob 1n der VOo Murphy aufgezeigten
Rıchtung oder 1 anderer \Welse nıcht blofitß optional, sondern zwıingend 1St,
WE denn mIt Hılfe der Kategorie rechtfertigender Gründe vezeigt werden
soll, dass (Jott nıcht blofßs pro ANLO, sondern auch Al things consiıdered über
Optionen verfügt, nach Belieben zwıischen Schöpfungsordnungen wählen,
celbst dann, WE diese mıt Blick aut die Vervollkommnung oder das Wohl
der Geschöpfte sıch nıcht ınkommensurabel zueiınander verhalten, sondern
eti wa eın klares Geftälle autweisen: Falls dann 1ne moralısche Pflicht greifen
würde, das Wohl beziehungswelse die Vollkommenheiıt max1ımıeren oder
zumındest nıcht eın bestimmtes Nıveau tallen lassen, würden ALLS

den rechtfertigenden Gründen tür iıne jede solche Ordnung eben Al things
consiıdered keinerleı yöttliche Optionen rwachsen.

14 Vel eb 13535
16 Zur Debatte den intrinıschen Wert nıcht-göttlichen Neins vel Wielenberg, Rabust

Ethıcs. The Metaphysıcs anı Epistomolog y f Godless Normatıve Realısm, Oxtord 2014,
Kap. 2 ders., Intrinsıc Value and Love. Three Challenges tor od’s ()wn Ethics, 1n RelSt
5 3 5531—55/; Murphy, Replıies Wiıelenberg, Irwın, and Draper, 1n RelSt 53
5/2-584:; SOWwIl1e ders., No Creaturely Intrinsıc Value, 1n Phılosophıa Christı 7{0 34/7—5355

37 Di1e Argumentatıon V Woollard, Motherhood and Mistakes about Defteasıble Dutıes
Benehfit, In PDPR 126—149, dafür, Aass für Mutter keıine Rechtfertigungspflicht

bestehe, eiıne ıhnen möglıche Förderung des Wohlergehens ıhrer Kınder unterlassen das
Wohlergehen begründe vielmehr eiıne Option, deren Ergreiten verständlıch un verechttertigt
sel, deren Nıcht-Ergreifen aber keıinerle1 moralısche Fragwürdigkeit beinhalte, dıe durch
entschuldıgende Gesichtspunkte auszuraumen yälte 1efert treıiliıch interessante Ansatzpunkte
für eiıne Übertragung auft das Verhältnis V Schöpfter und Geschöpf 1m Sınne V Murphys
These, Aass dıe Beziehung der Geschöpflichkeit als e1ne teiın kausale verstehen sel, dıe keıiner-
le1 normatıve Impliıkationen enthalte (vel. Murphy, .od’s (Iwn Ethics, 324.)
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damit als Quelle zwingender moralischer Gründe für Gott. Zu den Impli-
kationen zählt etwa die Notwendigkeit, eine tiefe Kluft zwischen der für 
Menschen einerseits, für Gott andererseits gültigen normativen Ordnung 
zu unterstellen – im Unterschied zum Schöpfer bleiben Geschöpfe unter-
einander auch für Murphy selbstverständlich moralisch verpflichtet, etwa 
fremdes Leid (soweit zumutbar etc.) zu verhindern. Dies gilt nach Murphy 
selbst dann, wenn solche moralischen Verpflichtungen mit Gründen der 
Gott geschuldeten Verehrung konfligieren.35

Ob Murphys Versuch einer solchen Einschränkung der für Gott bestehen-
den erfordernden Gründe überzeugen kann, erscheint mir aus mehreren 
Gründen fraglich. So bleibt zu klären, ob (i) Gott tatsächlich intrinsischen 
Wert notwendig monopolisiert,36 ob (ii), selbst wenn das der Fall ist, nicht 
auch der partizipatorische Wert der Geschöpfe (als Gottes Ebenbild) selbst 
ausreicht, moralische Pflichten für Gott zu begründen, ob (iii), selbst wenn 
dem nicht so wäre, nicht andere Kategorien als die des Wertes, zum Beispiel 
der Status als vernünftiges oder auch nur empfindungsfähiges Wesen oder 
eine Beziehung (etwa die der Geschöpflichkeit selbst37), bereitstehen, die 
für sich hinreichen, für Gott moralische Erfordernisse zu begründen. Für 
die Leitfrage dieses Beitrags bleibt jedenfalls festzuhalten, dass der Versuch 
einer solchen Einschränkung – gleich ob in der von Murphy aufgezeigten 
Richtung oder in anderer Weise – nicht bloß optional, sondern zwingend ist, 
wenn denn mit Hilfe der Kategorie rechtfertigender Gründe gezeigt werden 
soll, dass Gott nicht bloß pro tanto, sondern auch all things considered über 
Optionen verfügt, nach Belieben zwischen Schöpfungsordnungen zu wählen, 
selbst dann, wenn diese mit Blick auf die Vervollkommnung oder das Wohl 
der Geschöpfe sich nicht inkommensurabel zueinander verhalten, sondern 
etwa ein klares Gefälle aufweisen: Falls dann eine moralische Pflicht greifen 
würde, das Wohl beziehungsweise die Vollkommenheit zu maximieren oder 
zumindest nicht unter ein bestimmtes Niveau fallen zu lassen, würden aus 
den rechtfertigenden Gründen für eine jede solche Ordnung eben all things 
considered keinerlei göttliche Optionen erwachsen. 

35 Vgl. ebd. 133.
36 Zur Debatte um den intrinischen Wert nicht-göttlichen Seins vgl. E. Wielenberg, Robust 

Ethics. The Metaphysics and Epistomology of Godless Normative Realism, Oxford 2014, 
Kap. 2.2; ders., Intrinsic Value and Love. Three Challenges for God’s Own Ethics, in: RelSt 
53 (2017) 551–557; M. Murphy, Replies to Wielenberg, Irwin, and Draper, in: RelSt 53 (2017) 
572–584; sowie ders., No Creaturely Intrinsic Value, in: Philosophia Christi 20 (2018) 347–355.

37 Die Argumentation von F.  Woollard, Motherhood and Mistakes about Defeasible Duties 
to Benefit, in: PPR 97 (2018) 126–149, dafür, dass für Mütter keine Rechtfertigungspflicht 
bestehe, eine ihnen mögliche Förderung des Wohlergehens ihrer Kinder zu unterlassen – das 
Wohlergehen begründe vielmehr eine Option, deren Ergreifen verständlich und gerechtfertigt 
sei, deren Nicht-Ergreifen aber keinerlei moralische Fragwürdigkeit beinhalte, die es durch 
entschuldigende Gesichtspunkte auszuräumen gälte –, liefert freilich interessante Ansatzpunkte 
für eine Übertragung auf das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf im Sinne von Murphys 
These, dass die Beziehung der Geschöpflichkeit als eine rein kausale zu verstehen sei, die keiner-
lei normative Implikationen enthalte (vgl. Murphy, God’s Own Ethics, 32 f.). 
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VOo ohne S1€e zwıngenden Handlungsweıisen „erlaubt“ absenken, sondern
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3. Welche Perspektiven haben sich nun aus der hier gewählten, rationali-
tätstheoretischen Perspektive für die Frage nach Möglichkeit und Reichweite 
göttlichen Beliebens ergeben? Erstens erscheint die Orientierung an einem 
Gott als vollkommen rationalem Wesen auch für die Frage nach dem gött-
lichen Belieben zwingend – eine Option, die in seinem Belieben steht, ist 
im Unterschied zu einer Option, die er bloß willkürlich ergreift, notwendig 
eine Option, die rational als wählbar (eligible) einsichtig sein muss. Eine 
bloß arbiträre Entscheidung hingegen würde sich als freie und erst recht als 
souveräne Entscheidung selbst aufheben. Zweitens sollte sich die Diskussion 
göttlicher praktischer Rationalität – wie auch der menschlichen – an der 
Frage nach adäquaten Gründen orientieren; die Identifizierung von und 
Wahl unter normativen Optionen stellt im Vergleich zur Unterwerfung 
unter zwingende Erfordernisse eben keinen defizienten Modus praktischer 
Rationalität dar. In beiden Fällen orientiert sich der Handelnde an glei-
chermaßen adäquaten Gründen. Drittens sollten praktische Gründe nicht 
ipso facto als deontische Direktiven verstanden werden (dies schließt nicht 
aus, dass bestimmte Gründe dieser Art aufgrund ihres Inhalts immer als 
solche deontische Direktiven fungieren, etwa das Verbot der Folter oder 
Demütigung). Damit entsteht ein Spielraum für nicht-relationale Optionen. 
Optionen, die sich dadurch eröffnen, dass gleich gute oder inkommensurable 
Alternativen bestehen, die also notwendig in einer bestimmten Relation 
zueinander stehen, stellen zwar einen, aber nicht den einzigen Fall von 
nicht zwingenden, adäquaten Gründen dar. Unterstellt man viertens die 
Existenz rechtfertigender Gründe, die nicht bloß, verstanden als deontische 
Subtraktoren, dadurch Optionen eröffnen, dass sie den deontischen Status 
von ohne sie zwingenden Handlungsweisen zu „erlaubt“ absenken, sondern 
die ganz ohne Bezug auf einen bereits gegebenen deontischen Status anderer 
normativer Gesichtspunkte Handlungsoptionen eröffnen, die zu ergreifen 
oder zu verwerfen gleichermaßen keiner weiteren Rechtfertigung bedarf, 
so ergibt sich auch unabhängig von der Frage von normativen Gleichstän-
den und Inkommensurabilitäten ein weites Feld bloß empfehlender oder, 
in Variation von Jonathan Dancys Formulierung „enticing reasons“, ein-
ladender Normativität. 

Methodologisch bliebt freilich festzuhalten, dass die Reformulierung des 
Problems göttlichen Beliebens mit Hilfe der Terminologie von Gründen 
zwar eine schärfere Fassung des Problems selbst und eine genauere Kenn-
zeichnung der zu seiner Bewältigung abzutragenden Beweislasten ermög-
licht, die Klärung substantieller normativer Fragen aber weder erspart noch 
selber zu leisten erlaubt. So gilt es auf evaluativer Ebene zu klären, (i) ob es 
Inkommensurabilitäten zwischen ganzen Arten von Werten gibt, (ii) ob es 
selbst innerhalb bestimmter Wertarten solche Inkommensurabilitäten (zum 
Beispiel zwischen dem Schönen und dem Erhabenen im Bereich ästhetischer 
Werte) gibt, sowie (iii) welche Inkommensurabilitäten auf die Ebene der all 
things considered bestehenden Handlungsoptionen durchschlagen. Auf der 
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deontischen Ebene bleibt diskutieren, ob eti wa moralısche Normen be1i
Konflikten mıt nıcht-moralischen Normen ımmer normatıv ausschlaggebend
S1iNd: Der Bereich einladender Normatıvıtät wuürde 1n diesem Fall LUr dann
auch tatsächlich Optionen eröffnen, WEn keine mıt ıhnen konkurrierenden
moralıschen Forderungen 1mM Spiel sind. Dies wıiederum leitet über den
substantıiellen Gehalten un: der Reichweıte VOoO Pflichten (Jottes gvegenüber
seiner Schöpfung. Wıe die exemplarısche Diskussion VO  am Murphy gezeigt hat,
I1LUSS hıer 1n der Tat gelingen, (Jott (selbst 1m Vergleich den moralıschen
Pflichten, die selne Geschöpfe zueiınander haben) VO  am moralıschen Forderun-
CI sowelt treizuhalten, dass die durch Inkommensurabıilitäten, Gleichstände
un normatıve Einladungen sCWOHNCHECN Spielräume für Optionalıtät nıcht
sogleich durch den normatıven Zwang der Moral veschlossen werden. iıne
radıkale Lösung des Problems könnte treıilıch darın besteht, moralısche
Normatıivıtät celbst*® als nıcht zDSO facto zwıngend begreıfen; dies treilich
wurde mıt Bliıck aut (Jott 1ne umtassende, nıcht-moralistische Neu1inter-
pretation des Attrıbuts der Allgüte verlangen.

Auft 1ne letzte methodologische Perspektive annn ıch abschliefßend LUr

och i1nwelsen: Die Erkundung VO  D Inhalt und Reichweıite yöttlichen
Beliebens Bedingungen vollkommener Rationalıtät, Allmacht, AIT-
wıssenheıt un: Allgüte MMAag nıcht zuletzt auch ıhrerseıts 1ne wertvolle
Hıntergrund- und Kontrasttolie für das bessere Verständnıis zulässıgen
Beliebens Bedingungen endlicher, unvollkommener, eben: mensch-
lıcher Ratıionalıtät bılden.

Summary
Thıs discusses the problem of the possıbıilıty An of divyıne dis-
cretion trom the perspective of rationalıty theory. It ll Yrst be examıned
how and which dıifterent levels the conceptual tools developed ın the
CUuUurrent debate normatıve practical L[C450115 Ca  - be made truuttul tor
deeper understandıng of the 1SSue Al hand The tocus here 15 the
of adequate An Justifyıng 1LC450115 The second pPart explores whether and
how the categorı1es of adequate and Justifyıng L[C450115 Ca  - pI‘GV€ITIZ deontic
consıiderations (especıially the moral obligations that the (lreator has owards
hıs creatures) trom obstructing dıivyıne discretion.

2 Pace Murphy, vel ben AÄAnm 51

199199

Gründe und göttliches Belieben

deontischen Ebene bleibt zu diskutieren, ob etwa moralische Normen bei 
Konflikten mit nicht-moralischen Normen immer normativ ausschlaggebend 
sind: Der Bereich einladender Normativität würde in diesem Fall nur dann 
auch tatsächlich Optionen eröffnen, wenn keine mit ihnen konkurrierenden 
moralischen Forderungen im Spiel sind. Dies wiederum leitet über zu den 
substantiellen Gehalten und der Reichweite von Pflichten Gottes gegenüber 
seiner Schöpfung. Wie die exemplarische Diskussion von Murphy gezeigt hat, 
muss es hier in der Tat gelingen, Gott (selbst im Vergleich zu den moralischen 
Pflichten, die seine Geschöpfe zueinander haben) von moralischen Forderun-
gen soweit freizuhalten, dass die durch Inkommensurabilitäten, Gleichstände 
und normative Einladungen gewonnenen Spielräume für Optionalität nicht 
sogleich durch den normativen Zwang der Moral geschlossen werden. Eine 
radikale Lösung des Problems könnte freilich darin besteht, moralische 
Normativität selbst38 als nicht ipso facto zwingend zu begreifen; dies freilich 
würde mit Blick auf Gott eine umfassende, nicht-moralistische Neuinter-
pretation des Attributs der Allgüte verlangen. 

Auf eine letzte methodologische Perspektive kann ich abschließend nur 
noch hinweisen: Die Erkundung von Inhalt und Reichweite göttlichen 
Beliebens unter Bedingungen vollkommener Rationalität, Allmacht, All-
wissenheit und Allgüte mag nicht zuletzt auch ihrerseits eine wertvolle 
Hintergrund- und Kontrastfolie für das bessere Verständnis zulässigen 
Beliebens unter Bedingungen endlicher, unvollkommener, eben: mensch-
licher Rationalität bilden.

Summary

This paper discusses the problem of the possibility and range of divine dis-
cretion from the perspective of rationality theory. It will first be examined 
how and on which different levels the conceptual tools developed in the 
current debate on normative practical reasons can be made fruitful for a 
deeper understanding of the issue at hand. The focus here is on the category 
of adequate and justifying reasons. The second part explores whether and 
how the categories of adequate and justifying reasons can prevent deontic 
considerations (especially the moral obligations that the Creator has towards 
his creatures) from obstructing divine discretion.

38 Pace Murphy, vgl. oben Anm. 31.


